Begleitskript zur Vorlesung

Remt der Kooperation

von Dr. Christian Lucas

INSTITUT FUR GENOSSENSCHAFTSWESEN
DER WESTFALISCHEN WILHELMS-UNIVERSITAT MUNSTER






Vorlesung Kooperationsrecdt Dr. Christian Lucas

Gliederung
N =1 0 = o PP PP PPPPRPPPPPPP Q.
B. Personenvereinigungen im Burgerlichen Recht ............ccoooiiiiiiiiiiceeii e, 11
. Ein Uberblick tiber die wichtigsten Gesell schaftsformen ...........ocooevevveecveeveeeee e, 11
[1. Der Numerus Clausus des Gesell SChaftSIeChtS ........uuvviviiiiiiiiiiiiiiceeeeieeeeeeeeee e 12
[11. Abgrenzung Gesall SChaft/KONZEIMN .........oooiiiiiiiie e 12
IV. Personengesell schaften undVereine - Gegentberstellung der Wesensmerkmale......12
1. faktisSChe Grundlagen .........coooe i 12
2. vertragliche Grundage der Gesallschaft.............ooovvviiiiiiiice e 12
3. Mitgliederabhangigkeit der Gesallschaft .............cooovviiiiiiiie e, 13
4. redhtliche Verfasaung der Gesall schaft............coovvvviiiiiiiiieee e 13
5. Will ensbildung innerhalb der Gesall schaft............ccoovvviviiiiiiiie e 13
6. Vertretung der GeSall SChaft .........coovviiiiiii e 14
7. Haftung der Gesall SChafter...........uuuviiiiiiiiiiiieceeeiiee e 14
8. steuerlicheUnterschiede.......... oo 14
V. Einzelne Typen vonGesell schaften im engen Sinne...........covevevieiviiicceeeie e, 15
1. Grunayp: Gesell schaft birgerlichen RedhtsBGB-Gesell schaft................... 15
a) Grindung der GBR ........uuuiiiiiiiiiiii e 15
o b IV 1 (=e TR PSSP PP P T RTPPPRT 15
(1) diePersonen der VertragschliefRenden..........ccccceeeviiiiiiiieeece e, 15
(2) der Zweck der Gesallschaft............covviiiiiiiiiii e 15
(3) dievon den Gesell schaftern zu leistenden Beitrége.............ccccuvee... 15
bh) gemeinsamer ZWeK...........oiiiiiiiiiii e 15
CC) Beitrdge jedes BiNZEINEN,........uuuiiiiiiiiiiiieei et 16
b) Geschéftsfiihrung undVertretungin der GbR ..........ooovviiiiiiiiiiiiee 20
C) GeSall SCNEftSVEIMOGEN. ... .uuiiiiiiiieiiiiiie ettt 20
[0 ) I = 11 0 o PSR 20
€) Ausheiden eines Gesall schafters.........ooovvvviii i 20
f) Auflosung der Gesall schaft ............coiiiiiiii e e 20
2. Die Offene Handel sgesell schaft - eine Sonderform der BGB-Gesell schaft ......... 22
A) REAUSQUEITEN ...t e e e e e e e e e e 22
b) EntsteNUNg @NEr OHG ......oviiiiiiiiiiiiieeee e 22
ag Entstehung im Innenverhaltnis.............oeiiiiiiiiiiiiceeie e 22
bb) Entstehungim AulRenverh8itnis.............coovviiiiiiiiiieeee e 22
¢) Das Wesen der OHG - wichtige Unterschiede zur BGB-Gesell schaft ............ 24
A8 SITUKEUMEIUNG. ..o ittt eee bbbt eerr e e e e e e e e e e eeeeens 24
(o]0 VA= 110 (0] 1o RO PP PPPPPPPPRPPPR 24
CC) HATUNG. ..ceeieeieieeee e e e e e e 25
(1) PEIrSONIICN . ceeei e 25
022 T o1 1. = PSP 25
(B) UNMILLEDAN ......cevveieeeee e 25



Vorlesung Kooperationsrecdt Dr. Christian Lucas

(4) uNbesSChrBNKDEN .........ceiiiiiiiiiii e 25

d) Beandigung der OHG........cooiiiiieiiiiiiee e e 25
ag Erste Stufe: Auflosung der OHG .......coovviiiiiiiiiii s 25

bb) Zweite Stufe: Auseinandersetzung der OHG............ceiviiiiiiiiiivccee e, 25

3. Die Kommanditgesell SChaft...........ouvuiiiiiiiiiii i 27
a) DasWesen der Kommanditgeseall schaft.............ooiiiiiiiiiiiicceiii e 27

b) Die Kommanditi StENhaftung .........eeveeeeiiiiiiiiiiiieee e 27
ad Vor der Eintragung im HandelSregister ..o 27

bb) Nad der Eintragung im Handelsregister ............uvvviiiiniiiiscceeeeviinn, 27

cc) NadhLestungder Einlage.........ccoooeviiiiiiiiiiiieeee e 28

VI. EINZEINE TYPEN VONVEIEINEN .....covviiiiiiiiiiie e eeeeee et enees e e 29
1. Grunadyp: VereiNn deSBGB.........coocviiiiiiiiiieiiie et 29
a) redchtsfahiger (=eingetragener ) Verein (8821 ff. BGB)........cccvvvvvvvvvniinneins 29
ad rechtsfahiger (=eingetragener) Idealverein (821BGB).................cc..... 29

bb) redtsfahiger (=eingetragener) wirtschaftlicher Verein (§ 22 BGB)......29

b) nichtrechtsfahiger (= nicht eingetragener) Verein (8854 BGB)..................... 29
ag Partalf8NigKeIt ........i i 29

bb) Auszahlungsanspruch austretender Mitglieder ..........ccooeeeviiiiiiiiiiieeennn. 29

CC) VEIEBINSZWEK ....oeiiiiiiiiiiiiit e eee bbbttt enet e e e e e e e e e e e eeeeeas 29

2. Gesell schaft mit beschrankter Haftung (GMBHG).......cvvvvvviiiiiiiiiiiiiiie, 30
a) Redhtsnatur der GMBDH...........uviiiiiii e 30

b) Vorausstzungen fur die Grindung einer GmbH.............coooiiiiiiiiiieeee e, 30
a8 Gesell SChaftSVertrag .......uuveiiiiiiiie e e 30

bb) mindestens teil weise Einzahlung des Stammkapitals............cccoeeeveennnnnn. 32

cc) Eintragung in das HandelSregister........oooovviiiiiiiiiiiiiieeee e 32

c) Der Entstehungsprozef3 einer GmbH - ein Stiick in drei Akten: ..................... 32
ag Erster Akt: Die Vorgrindungsgesell SChaft ..........uvvveveviiiiiiiiiiieeeieiccees 32

bb) Zweiter Akt: Die Vor-GmbH (8 11 GMbHG).............coooiiiiiiiiiinnnnens 32

cC) Dritter Akt: Diefertige GmbBH ............oviiiiiiiiii e 32

) OFgaANE.. . ittt ———————— 33
A8 GESChEMTSTUNIEN ... 33

bb) Gesall schafterversammiung ..........cceuviiiiiiiiiii e 33

CC) AUFSICNEISIEL ....cooeiiiieee et et eree e e e e e e e e e e e e s 33

3. Aktiengesell schaft (AktG) - nur ein Kurzer UberblicK........c..covvveeeeeeerecviemnneen, 34
a) DasWesen der Aktiengesall schaft...........cooevvviiiiiiiiiiic e 34

b) Die Organe der Aktiengesall schaft ............cooiviiiiiiiiiiiieee e 34
A8 DEr VOrstand........ccoeeiiiiiiiiiiiii e 34

DB) Der AUFSICRESIEL .......uveiiiiiiiiiiiiiii e 34

cc) Die Aktionarsversammliung (Hauptversammlung) .........cccvvvvvvviiiineeeinne 34

C) (P): BUrO-AG ...t e e e et e e e et nnnas 34
VII. Sonderform: Die @ngetragene Genosenschaft ...........oovvvviiiiiiiicvieeee e 35



Vorlesung Kooperationsrecdt Dr. Christian Lucas

1.

2.
3.

Geschichtlicher Hintergrund Die Entstehung und Entwicklung der

GENOSSENSCNAFtSIABE. ... 35
Die wirtschaftli che Bedeutung der Kooperationsform Genossenschaft ............... 35
Die Redhtsnatur der GenassensChaft...........ooovvviviiiiiiiiiceeei e 35
a) Die gesetzlichen Tatbestandsmerkmalein 8 1 Genossenschaftsgesetz ........... 35
ag nicht geschlossene Mitgliederzahl .............ovvviiiiiiiiiiiiceeiieiieeee 35
bb) Gesdll schaftszweck: Der genossenschaftliche Forderauftrag................ 35
(1) Forderung des Erwerbsder Mitglieder ..........coovvviviiiiiiiiiiceeiiee, 36

(2) Forderung der Wirtschaft der Mitglieder ...........ccoeeeeeiiiiiiiiiceeeee, 36

cc) gemeinschaftlicher Geschaftsbetrieh............cooviiviiiiiiccce 36
(1) Wasist ein GesChaftShetrieh? ..........uuvuiviiiiiiiiiiiiieeeieeeeeeeeeeee e 36

(2) Bedeutung des Merkmals gemeinschaftlich.................ccccciiiiiieennns 36

b) Versuch einer gesell schaftsredhtlichen Einordnung .........ccooevveeeeeeiiiiivieeennn. 37
Entstehung einer GeNOSENSChE(T..........ooiiiiiiiiiii e e 38
a) Die gesetzlichen GrindungsvorausSSEtZUNGEN......ueeeveevieee et aeens 38
agd Griundungsmitglieder..........oiiiiiiiiiiie e 38

0] o) S 7= 11| RSP PP PR 38
cC) Vorstand UNdAUFSICESIaL........ccceviieeeeeiiiiieeeeeeee e 39
dd) Bescheinigung des Prifungsverbandes...............evveiiiieeesieccvnnnnnnnnnnnn. 39
e® Anmeldung zur Eintragung...........ccoeeeeriiiiiiii i ccceene e 39
(1) Gerichtliche AntragSprifung.........coeeeeveeviiiniceeeieeeee e 39

(2) Eintragung der Genossenschaft...........occcvvvviiiiiiiiieeee i . 40

(3) Verodffentlichung des StALULS..........covvvvieeeeiiiiiiiicee e 40

b) Der zeitliche Ablauf der Grindung.......coovveeeeeiiiiiii e 40
ag Diefrihe Grundungsphase: Vorgrindungsgesell schaft...........ccvvvvveeene.. 40
(G VA= = PSP URPPPRN 40

(2) GEMEINSAMEN ZWEGK. ... .cceieviiieeeeeeeiie s eees e e e e et e e e e ee e s s 40

() I = 1= 1= o L= RSP 40

bb) Die Phase der Vor-Genossenschaft...........cccoccvvvvvviiieemnciiiiiiiiiinnnn 41
cC) Diefertige Genosenschaft ..........cccvveveiiiiiiiiiceceeeeeeee e 41
Genossnschaftliche Prinzipien im UberblicK...........oooveveeeeeviiieieeeeeeceeees 43
a) Prinzip der SElDStNIITE. .. ... 43
b) Prinzip der SElbstverwaltung ........ccovuiiiiiiiiiiii e 43
C) Prinzip der Selbstverantwortung..........coeeeeeeeviiiniecrieeneeeeeeiiieeeeeeeeiiin e eeeen . 43
Die Organe der GENOSENSCHEAST.........coovvviiiiiieree e 43
a) Der Vorstand (88 24 S35 GENG) ....vvvvvrriiiiiiiiiiiiiiiiieeemeeeeeee e e 44
ad Zusammensetzung undWahl desVorstandes.........cccceeeveveeeeeieiviceeeeeennn. 44
bb) Arten vonVorstandsmitgliedern..........cccooeeeiiiiiiiiiiiceeeie e, 44
(1) Hauptamtliche Vorstandsmitglieder...........c..ceeiieiiiiiiiiccciiiie e 44

(2) Nebenamtliche Vorstandsmitglieder............coovvieieiiiiiiiiciiee e, 44

(3) Ehrenamtliche Vorstandsmitglieder (824 111 1 Alt. 2GenG) ........... 44

cc) Aufgaben undBefugnise desVorstandes............ccccvvvvvvevvvvvieemeeneennnnn 44

5



Vorlesung Kooperationsrecdt Dr. Christian Lucas

(1) Generelle UmSChraibung.........coooveiiiiiiiiiiiiceee e 44

(2) GESChEFISIUNIUNG ...t e e 45

(3) Vertretung der Genosenschaft ..........oooovvvveeciiiiieenn s 45

dd) Haftung desVorstandesS ..........ceeeieeieeeeeiiiciceeeie e 46
e Endeder Amtsdauer desVorstandes............ovvievieiiiiiiceeeie e A7
(1) Zeitablauf, .....covveeiieeiieieeiee e DT

(2) Tod desVorstandsmitgli€ds, ........coevvvvveeeeiiiiiiiiice e a7

(3) freiwillige Amtsniederlegung,...........cuuvvvieeiiiiiiiiieeniiiiiieeeeeee e a7

(4) Ausscheiden aus der Genossenschaft........ooooeeeeevvvveevevvveeee e 47

(5) Widerruf der Bestellung, .......uoeeeiiiiiiiieecieeiimmmeee e e 47

(6) Auflosung der Genosenschaft..........ceeeeeveeviiiiccivieeee e . 48

D) Der AUFSICNESIAL .....ovviieceie e 48
ad Zusammensetzung undWahl des Aufsichtsrates..........ccccevvvvvvvvvnnniieeen.. 48
bb) Vergitung der Aufsichtsratsmitglieder............ooovvvvvviiiiiiiicccieeeeeeeeiiiees 49
cc) Aufgaben undBefugnisse des AUfSIChESIaLES.......uvveeiiieeeieeeeeeeevceeee, 49
(1) Priafungspflichten............ooi oo 49

(2) Sich an de Prufung anschlief3ende Pflichten..........ccccoooooiiiiiiiienns 49

(3) Sonstige durch das Gesetz bestimmte Aufgaben..............coovvvvnnn. 49

(4) Zusétzliche Aufgaben, de die Satzung bestimmen kann................. 49

(5) Befugnisee des AUFSICNESIAIES. .........uuuuiiiiiiiiiiieec e 49

dd) Haftung von Aufsichtsratsmitgliedern........ccooovvvveeeiiiiiiiicceee e 50
ed Amtsdauer des Aufsichtsrates, Beendigungsgrinde...........ccevveveevevininne 50
(1) ZEItADIAUF ......eviiiiiiiiiiiiiieeee et 50

(2) WIHAEITUT ... e aeenan 50

C) Die GeneralVersammIUNG..........ccueiiiiiiiiieie e 50
ag Einberufung und Ablauf der Generalversammiung ............ccceeeeeiiiiiiincee 50
bb) Aufgaben undBefugnisse der Generalversammliung.............eeeeeveeeeeenne. 50
(1) AUFQADEN ... ..o 50

(2) BEfUGNISRE....cvviiieiiiei et enme e 52

cc) DieBeschlul¥asaing der Generaversammiung ..........ccoeeeeevvviiiiiiiceeennn. 52
(1) Mehrheitserfordernisse bel Abstimmungen..........ccceveeeiiiiiiiiieeeen. 52

(2) Das Stimmredt des einzelnen - wieviel ist eine Stimme wert?........ 52

dd) Besonderheiten bei einer Vertreterversammiung.............eeeeeeeeiiiiiiiienee. 54

7. Die Rechtsgellung des enzelnen GenasSaN..........uvvvieiiieiiiiiecceeei e 56
a) Erwerb der Mitgliedschaft.............coovviiiiiiiiiieee e, 56
agd Grundungsmitgliedschaft...........cceuvuiiiiiiiiiiiic e 56
bb) Nadtréglicher Mitgliedschaftserwerb.............vveeeiiiiiiiiiiceeeee, 56
(1) BetrittSarklarung..........ooooiiiiiiii e 56

(2) Zulasung deS BEILIES. ....cccvviiiieeeeeee e 56

(3) Eintragungin de Mitgliederliste (deklaratorisch) .............ceeveeeennn. o7

b) Redhtsgrundagen des Mitgli edschaftsverhaltNiSEs........veeeeeiiiieeiiiiiiiieeen, 57
¢) Redhtswirkungen der Mitgliedschaft ............couvviiiiiiiiiiiicccie e 57



Vorlesung Kooperationsrecdt Dr. Christian Lucas

ag Pflichten, desich aus der Mitgliedschaft ergeben............cccociiiiiiiiieen. 57

(1) finanzielle Leistungspflichten............cccvveviiiiiiiiicesiie 57

(2) Sadhleistungspfli ChtEN. .......eeeiiiieieiiii e 61

(3) Telnahmepflichten .........cccooiiiiiiii e 61

bb) Redtsfolgen einer Pflichtverletzung .............cooiiiiiiiiiic 62

(1) algemeine Schadensersatzpflicht ............coovvviiiiiiiiiiir e, 62

(2) VErENSIaf .....cceeieii e 63

cc) Redte, diesich aus der Mitgliedschaft ergeben............ooooeiiiiiiiinennns 63

(1) Herrschaftsredhte (Organschaftsredite)..........oooeeeeeviiiiiiiineees 63

(2) VermOgensSreite..........oiiiiiiiiiiiiiececeeee e eneen e 64

(3) Redht auf Einhaltung des Treuegebotes durch de Genossenschaft....65

o [0) 8 0= 2= T | S 65

d) Verlust der MitgliedSChaft.............ooooiiiiiiiiieeee i) 67

A8 AUSIITE. ...t 67

(1) KUNAQUNG...ceiiiiiiiiiiiiee e e 6.7

(2) Ubertragung von Geschéftsguthaben............cc.cocvveveeecvveeeieee s 67

BR) AUSTTNIUR......e et e e annas 67

cc) Gesetzlich geregelte Beendigungsgriinge..........cooeeeevveviiiiecvieeee e, 67

€) AUSEINANGEISEIZUNG ....ooeiiieiiiiiitttieeeeieeeeiibbb bbb e e e e e e e e e e s smmmreeeeeeeaeaaeeeeeeesd 6.7

8. Genasenschaftliches PrifungSWESEN. .......evviiiiiiiiiiieee e 70

9. Beendigung der GenasSENSChEafT ..........oooeeeiiiiii e 70

) BeandigungSOrUNCE........cooiiiiiiiiie e e e eeme e 70

ag BeschluR3der Generalversammiung ...........coooeeiiiiiiiiiiiceeee e 70

Ph) ZeitablaUf ... 70

CC) BesChlUuRdes GEriCNES. .......ccciiiiiiiiiiiee e 70

dd) Beschlul3der zustdndigen BeNOrde.........oeevvvvviiiiiiiiiiiicc 70

ed Erdffnung des Insolvenzverfahrens...........ciiiiiiiiccc 70

ff) Ablehnurg des Insolvenzverfahrens mangels Mas<e...........ccccoeeevvvvvnnnn 70

gg9) Loschung wegen Vermogenslosigkelt .........vvvvvieiiiiiiiiieccceeen e 70

hh) NIChtigerkI8ruNg..........coooviiii e e 70

D) LiQUIDEIION ....ceiiiieieeeee e eee e 70

C. Das Franchising als KOOperationSfOrm...........ooooeeiiiiiiiiiiiie e 71
[. DasWesen des FranChiSiNg............uuuuiiiiiiiiiiiiieeeiiieeeeeeeee e 71
1. Wasist FranChising?.........coooiiiiiiiiii e L

2. Die Vorteil e des Franchising gegentber anderen Kooperationsformen............... 71

a) aus Sicht des FranChiSegeberS. .......ocuvviiiiiiii e s 71

b) aus Sicht des Franchisenehmers............ooooiiiiiiiieee e 71

[1. Redhtsquellen des FranChiSiNg........cccuuuuriiiiiiiieii e e 71
[11. Der FranChiSE-VEITIag ....ccoeeieieeee et ee e e e e e e an 71
1. Notwendiger Vertragsinhalt ..............cooiiiiiiiiiiii e eeeecveeme e d L

2. GestatungsmOgli CHKEILEN.........ccoiiiiiie e 71

V. Beendigung des Franchise-Verh8ltNiSES.........ooovvvviii i e 71



Vorlesung Kooperationsrecdt Dr. Christian Lucas

D. Kooperation versus Wettbewerb: Ein Uberblick tiber das Kartellrednt.......................... 72
I. Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen .............ooooiiiiiieemn s 12

I N (= | Y= 1 o 72
[11. Ausnahmen vam Kartellverbaot ... 2
1. Normen- undTypenkartelle.............oooviiiiiiiiiii e d 2

2. SpezialisierungsKartell €..........eiiiiiiiiii e 12

3. Mittelstandskartell €........cccoeeeeeeiee e 72

4. Rationalisierungskartall€..........oooooiiiiiiiiiieee e 7.2

5. Strukturkrisenkartell €...........cooovviiiiiiiiieeee e 2

6. SONStigE BEfrGIUNGEN .....coiiiii e e 2



Vorlesung Kooperationsrecdt Dr. Christian Lucas

A. Einstieg

Kurze Vorstellung des Instituts fir Genaossenschaftswesen unddes Wahlfads ,,Ko-
operation’,

Kooperation = Zusammenwirken; im Fach Kooperation deht sich alles um das Zu-
sammenwirken vonMenschen im wirtschaftlichen Leben. Diese Frage |asg sich aus
unterschiedlichen Blickwinkeln angehen: Man kann -soziologisch- untersuchen, wa-
rum sich in urserer Gesell schaft bestimmte Kooperationen undKooperationsformen
herausgebil det haben, man kann -6konamisch- untersuchen, wie man besonders effi-
Zient kooperieren kann, oder man kann auch juristisch vorgehen und sich mit der
Frage beschéftigen, welche Regelungen es gibt oder geben sollte, damit Kooperation
effizient, sozialvertraglich, geordnet ablaufen kann. Und eben dese Frage soll unsin
unserer Veranstaltung vordringlich beschéftigen, was aber natirlich nur dann sinn-
voll mdglich ist, wenn wir auch ale anderen Aspekte @nbeziehen. Die Juristerei ist
eben - adlen sich hartnackig haltenden Gertichten zum Trotz - keine trockene, abge-
hobene Wissenschaft.

Wir werden urs mit den anerkannten zivil rechtlichen Kooperationsformen ause nan-
dersetzen, Vergleiche anstellen und selektiv Schwerpunkie setzen. Einer dieser
Schwerpunkte soll auf einer besonders interessanten Gesell schaftsform liegen, de
selbst im juristischen Studium ungeachtet ihrer praktischen Bedeutung nur am Rande
behandelt wird, nBmlich der Genossenschaft.

Ein genaueres Hinsehen lohrt sich auch bel der vergleichsweise modernen (aber im
juristischen Studium vernachléassgten) Kooperationsform des Franchising.

75 % von Jura besteht aus Handwerkszeug, wozu beispielsweise der bertihmte Gu-
tadhtenstil zahlt; auch mit solchen Dingen werden wir uns natirlich auseinanderset-
zen.

Am Ende der Veranstatung wird eine Klausur gestellt, die aischliefdlich den in
dieser Veranstaltung behandelten Stoff zum Gegenstand hat, d.h: Wer hier mitdenkt
undmitmadt, wird auch keine Probleme haben, de Klausur zu |6sen.

Das Skript ist nur as Begleitmaterial gedacht; den Besuch der Vorlesung kann und
soll es nicht ersetzen!

Anzuschaffende Literatur: Juristerel ist vor alem Arbeit mit dem Gesetz ...

Kurzer Uberblick liber die wichtigsten Gesetze, mit denen wir in deser Veranstal-
tung konfrontiert werden:

Das gesamte Burgerliche Recht basiert auf dem BGB mit seinen funf Bichern, de
nach den Klammerprinzip aufgebaut sind: 1. Allgemeiner Tell (2. Recht der
Schuldverhdtnisse (3. Sachenrecht (4. Familienredht (5. Erbredit ) )))

Beispiel 1 dazu: A will B ein Buch verkaufen; B ist aber erst 6 Jahre dt.

Der Kaufvertrag ist in 8 433BGB geregelt, aber wie Uberhaupt ein Vertrag geschlossen wird
(zwei Will enserklarungen) und wer Will enserklérungen abgeben kann, richtet sich nach den
Vorschriften des Allgemeinen Teils. So kannz.B. B gem. § 104ff. BGB mangels Geschéfts-
fahigkeit keine wirksame Will enserkl&rung abgeben.

Beispiel 2 dazu: Der geschéftsfahige A verkauft und (bereignet dem geschéftsfahigen B ein
Kilogramm Heroin.
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In desem Fall schlégt 8 1381 aus dem Allgemeinen Teil sogar auf den sachenrechtlichen
Ubereignungstatbestand (z.B. § 929S. 1 BGB) durch.

Dartiber hinaus wird das BGB von einer Reihe von Spezalgesetzen erganzt und mo-
difiziert (lex spedalis derogat legi generali), von denen fir diese Veranstaltung vor
alem interessant sind: Das HGB (dter als das BGB!) mit seinen funf Bichern (-
durchgehen!-), das AktG [51], das GmbHG [52], das GenG [53], das PartGG [50
b], das UmwG [52 & und gof. am Rande das AGBG [26]

Beispiel 1 dazu: 8§ 377HGB (Untersuchungs- und Rugelast) modifizieren de Vorschriften
Uber die Sachmangel gewahrleistung in 88 459f. BGB.

Beispiel 2 dazu: P ist Prokurist der Baustoffgrohandiung Miller GmbH. Er bestellt im
Namen der Muller GmbH beim Sportversand Meier 5000 Tennisbdl e. Die Bélle werden ge-
liefert und der Meler-Versand verlangt Bezahlung. Zu Recht?

Hier werden de dlgemeinen Vertretungsregeln des BGB (88 164ff BGB) durch de spe-
ziellen handelsreditlichen Regeln Uber Prokura in 88 48f. HGB erganzt. Die Prokura ist
nichts anderes as eine Speziaform der redtsgeschéftlichen Vollmadt nach 88 164ff.
BGB. Der Prokurist hat Vertretungsmadt fir alle Geschéfte, die der Betrieb irgendeines
Handel sgewerbes mit sich bringt; die Miller GmbH mussalso zahlen.

- Zur Wiederhdung und Vertiefung empfehlenswert: Kraft/Kreuz Gesell schaftsredht;
Hartmut Glenk, Die angetragene Genossenschaft. - Literaturliste (Anlage A - 1)

- Zu Beginn: kurzer Hinweis zur Zitierweise von Paragraphen: ,8 8121 1 Fall 1 BGB*
oder ,8 812Abs. 1 S. 1 Fall 1 BGB*; wenn cer entsprechende Satz nur zwei Tatbe-
standsvarianten enthdlt, ist es ebenso gebrauchlich, von, Alternativen* zu sprechen:
»8 249 S.2 Alt. 1*; bei mehreren Paragraphen: ,88 8231, 249 S.1 BGB* oder
.88 987ff. BGB“; ,ff.“ bedeutet aber NICHT ,fortfolgende”, sondern ist blofe Plu-
ralverdopdung, wie z.B. auch bel ,,Art.”, dasim Plura zu , Artt.” wird: ,Artt. 21, 11
GG".
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B. Personenvereinigungen im Burgerlichen Recht

. Ein Uberblick tiber die wichtigsten Gesell schaftsformen

Personenvereinigungen

im Zivilrecht

'

'

'

'

G(eérge;zzc_h?;tse n Gesellschaften im Vereine bzw. Stiftungen
BGB) engen Sinne Korperschaften (8880 - 88 BGB)
Grundtyp: Gesellschaft Vereine des \é?rggis::
burgerlichen Rechts Privatrechts Rechs
(88 705 - 740 BGB) (88 21 ff. BGB) (§89 BGB)
OHG
(88 105 - 160
HGB) St|”e Gese”schaﬂ Vereine Ohne Evereki)ne lr)nlt
(88230 - 237 wirtschaftlichen rwefr] ?ﬂ ﬁw'
HGB) Zweck wirtschaftlichem
Zweck
. v v
(88161-178 nichtrechtsfahiger rechtsfahiger
HGB) Verein Verein
(854 BGB) (88 55 ff. BGB)
' v v
(Aktiengesetz) (GmbH-Gesetz) schaftsgesetz)
\ 4 A 4
. Vereine des Versicherungs-
ngﬁﬁggﬁg; §§ 22 BGB verein auf
(z.B. TOV) Gegenseitigkeit
v v
gemeinnitzige eigenniitzige
Stiftung Stiftung

11
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Der Numer us Clausus des Gesdll schaftsredchts

Man kann nicht beliebig neue Gesell schaftsformen erfinden, sondern ist auf die beste-
henden Gesell schaftstypen beschrankt. Wer also eine Gesdll schaft griinden méchte,
bei der die Haftung der Gesell schafter beschrankt ist, muss eine Gesell schaftsform
wahlen, bei der dies der Fall ist; er unterliegt dann aber auch den fur diese Gesell-
schaftsform erlassenen Regeln.

Ausnahmen sind de inzwischen anerkannten Institute der ,,Vor-GmbH" (BGHZ 80,
129 und dr GmbH& Co.KG (diese Grundypenvermischung ist seit 1920 von RG
anerkannt undtrifft heute auf 70 ks 80 % aller KGn zu). Die GmbH& Co.KG gibt es
auch in den Niederlanden, nicht jedoch im Ubrigen européischen Ausland.

1. Abgrenzung Gesell schaft/Konzern

Der Konzern (iSd. 8 18 AktG) ist keine ,, Obergesell schaft*, sondern eine Gesell schaft
ohre Gesdllschaftsform: Er stellt eine Zusammenfassung mehrerer Gesell schaften
unter der Leitung eines herrschenden Unternehmens dar, tritt aber als lcher nicht
selbstandig im Redtsverkehr auf (keine Redhtsfahigkeit!); dies tun nu die @nzelnen
beteili gten Aktiengesell schaften.

. Personengesell schaften undVereine - Gegeniiberstellung der Wesensmerkmale

Per sonengesell schaften (z.B.: GbR, Vereine (z.B.: eV.,AG, GmbH, KG
OHG, KG, still e Gesell schaft) aA)

1. faktische Grundagen

- auf geringe Mitgliederzahl angelegt - auf grofle Mitgliederzahl angelegt
- enge, intensive Bindury des einzel- - Bindung des einzelnen Mitglieds an
nen an de Gesell schaft die Korperschaft und de anderen
Mitglieder ist i.d.R. weniger eng
- Vertrauen urter den Gesdllschaftern - kein Vertrauen urter den Gesell -

schaftern erforderlich
2. vertragliche Grundage der Gesell schaft

., Gesdllschaftsvertrag® (kann numit -, Satzung* (kann mit %,-Mehrheit ge-
Zustimmung all er Vertragspartner ge- andert werden (8 33 BGB))
andert werden (8 305BGB))

- Auslegung des Gesell schaftsvertrages - Auslegung objektiv (,Wie mussein

subjektiv (,W as haben sich de Be- besonrener Dritter das verstehen?* -
teili gten dabei gedacht?*) Schutz des Redhtsverkehrs)
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3. Mitgliederabhangigkeit der Gesell schaft

- Die Existenz hangt i.d.R. von der - Der Verein Uberdauert das einzelne
fortgesetzten Zugehdrigkeit der Mit- Mitglied: Der Bestand des Vereins
glieder ab (88 727BGB, 131111 1 wird durch Tod, Konkurs, Austritt
HGB) von Mitgliedern oder rechtsgeschéft-

liche Ubertragung der Mitgli edschaft
nicht berthrt.

- Ausgheiden ist nur mit Zustimmung - Ausscheiden ist jederzeit moglich
aller moglich (z.B. durch den Verkauf von Aktien)

4. rechtliche Verfasaung der Gesell schaft

- keine korperschaftliche Verfasaung - korperschaftliche Verfasaung erfor-
(mit besonderem Namen, einer Sat- derlich: Name, Satzung, Organe (Ge-
zung und Organen) natig; Prinzip der schéftsfuhrer, Vorstand); Oft Fremd-
Selbstorganschaft: Die Mitgli eder organschaft

selbst sind Organe; jedes Mitglied
kann mitwirken

- Gesdllschaft ist keinejuristische Per- - Gesell schaft ist i.d.R. juristische Per-
1

son(h.M., aA.: Thimm) son

- Gesamthandsgemeinschaft (88 718, - strikte Trennung zwischen den Mit-
719): Jeder ist beredtigt auf das gliedern und e Korperschaft: Ver-
Ganze - begrenzt nur durch deglei- mogenstrager ist die juristische Per-
che Mitberechtigung seiner Partner son (Eigentimer)
(-W ohnzimmerprinzip*)

- kein Vermdgensbil dungszwang - Mindestkapital (z.B. gem. 85

GmbHG 25.000; Euro), Mindestein-
lage (z.B. gem. 8 5GmbHG
100; Euro)

5. Will enshildung innerhalb der Gesell schaft

- Will ensbil dung nach dem Einstim- - Will ensbildung grundsétzlich nach
migkeitsprinzip (alle missen zustim- dem Mehrheitsprinzip; abweichende
men); abweichende Regelung im Ge- Regelung in der Satzung moglich
sell schaftsvertrag moglich

1

Def.: ,Ein kraft stadlicher Verleihung selbsténdiges Rechtsaubjekt, das wie d@ne natirliche Person
(= Gegenbegriff) am Redtsverkehr teilnehmen, insbesondere Tréger von Redhiten urd Pflichten sein
kann.” Eine juristische Person kann z.B. Eigentum und andere dingiche Rechte awerben. Abgrenzung
dinglicher Rechte ggil schuldrecdhtlichen Anspriichen: Absolute - nicht bloRR relative - Wirkung (ggiijeder-
mann); im Konkurs durch Aussonderungsrecht gem. § 471nsO [Schonfelder Nr. 110 geschiitzt.

13
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- Grundsétzlichist jeder Gesellschafter - Nicht jedes Mitglied ist leitungsbe-

zur Leitung der Gesell schaft (Ge- fugt, sondern nu der Vorstand
schéftsfihrung und Vertretung) be-
redhtigt

6. Vertretung der Gesell schaft

- Prinzip der Selbstorganschaft (vgl. - Prinzip der Fremdorganschaft (vgl.

§8 709, 718GB) 88 35, 6,GMbHG): Der Geschéfts-
fuhrer mussnicht Gesdll schafter sein;
anders bel der Genossenschaft (vgl.
8911 1 GenG)

7. Haftung der Gesell schafter

- personli che, gesamtschuldnerische - keine personliche Haftung (; es haftet
Haftung fur die Gesell schaftschul- nur die Gesell schaft alsjuristische
den Person)

8. steuerliche Unterschiede

- Die Gesell schaft darf nicht zur Kor- - Der Verein zw. die Korperschaft ist
perschaftsgeuer veranlagt werden,; korperschaftsgeuerpflichtig
die Mitglieder zahlen nur Einkom-
mensteuer

Das Redt der BGB-Gesell schaft und dbs Vereinsrecht stehen subsidiar hinter alen
anderen Gesell schaftsformen; auf die gesetzlichen Regelungen zur BGB-Gesell schaft
undzum Verein wird zurtickgegriffen, wenn woanders Regelungen fehlen.
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V. Einzelne Typen vonGesell schaften im engen Sinne

1. Grundyp: Gesell schaft birgerlichen Redhts/BGB-Gesell schaft
(88 705ff. BGB)
a) Grundung der GbR
(,Die drei Beine der GbR“?)
ag Vertrag
(auch formlos oder sogar konkudent!) mit ausreichendem Rechts
bindurgswill en (, der z.B. bel einer Wohngemeinschaft fehlen kann).

kurzer Exkurs Uber Formerfordernisse im BGB:

- Willenserklérungen sind grundsétzlich formlos wirksam, vgl. 8§8145ff. BGB fur
den Vertragsschluss, § 147 | 2 BGB erwahnt sogar den Fernsprecher; i.d. Praxis
dennach oft freiwillig Schriftform zu Beweiszwedken.

- gesetzli ches Schriftformerfordernis z.B. in 88564 a, 766 780,781 BGB, §43V 2
GenG; besondere Schriftformvereinbarungen sogar in AGB zulassig, vgl. §11
Nr. 16 AGBG; Folge eines VerstolRes: § 125 BGB,

- nadhste Stufe: Eigenhdndig geschrieben, §2247 BGB (eigenhéndig unter schreiben
mussman auch beim normalen Schriftformerfordernis gem. 8 126BGB schon),

- 8§ 518, 31BGB fordern natarielle Beurkundurg, vgl. § 128BGB.

Formbedirftig wird der (gesamte!) Vertrag aber beispielsweise dadurch,
dasseiner der Gesell schafter ein Grundstiick einbringen mdchte (8 313) o-
der ein neuer Gesdllschafter in eine Gesellschaft eintritt, bei der ein
Grundstiick Bestandteil des Gesell schaftsvermogens ist. (Das Ausscheiden
eines Gesell schafters ist hingegen auch dann nicht formbedtirftig, wenn er
dadurch Grundstiickseigentum verliert, § 738 BGB.)

Als esentialia negotii des GbR-V ertrages missen enthalten sein:

(1) diePersonen der Vertragschlief3enden

(2) der Zweck der Gesell schaft

(3) dievon den Gesell schaftern zu leistenden Beitrage

Wenn cer Vertrag ungltig ist, kann trotzdem eine Gesell schaft entstehen
(Lehre von der , fehlerhaften Gesell schaft”), die nur mit Wirkung far die
Zukurft (ex nunc) wieder beseitigt werden kann. Grund ,, gelebtes Leben
kann richt rickgangig gemadit werden“. Ausnahmen gibt es nur, wenn
der Minderjahrigenschutz oder der Schutz beschrénkt Geschaftsfahiger o-
der Sittenwidrigkeit der Annahme ener (wirksamen) fehlerhaften Gesell -
schaft entgegenstehen.

Partner des BGB-Gesell schaftsvertrages konren sowohl natlrliche ds
auch juristische Personen sein. So kénren sich drei Aktiengesell schaften
zu einer BGB-Gesall schaft zusammenschli ef3en.

bb) gemeinsamer Zwedk

2

Dieses Bild geht auf Dr. Helmut Proppe, Prés. d. LG Munster a.D., zurlck.
15
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co)

Hierfir kommt jeder erlaubte Zweck in Frage, sofern das Gesetz diesen
Zwed nicht einer anderen Gesell schaftsform zugewiesen het;

so darf der Zweck beispielsweise nicht darin bestehen, ein Handel sgewer-
be® zu betreiben, denn sonst wiirde gem. §105 | HGB eine OHG entste-
hen.

- Es ist aber denkbar, dass sch mehrere Unternehmen (juristische Perso-
nen) zur Durchfihrung einzelner Geschaftsvorhaben zu einer BGB-
Gesdll schaft zusammenschlief3en. In desem Fall spricht man von einem
Konsortium. Beispiel: Mehrere Banken schlief3en sich zusammen, um ei-
nen GrolRkredit zur Finanzierung eines Vorhabens aufzubringen. Es han-
delt sich dabei um ein sog. Finanzierungs- und Kreditkonsortium in
Gestalt einer BGB-Gesell schaft.

- Haufig schlieffen sich Unternehmen in Form einer BGB-Gesell schaft zu-
sammen, um bestimmte unternehmerische Teil funktionen gemeinsam aus-
zuiiben. Solche BGB-Gesellschaften werden oft as Interesengemein-
schaft bezeichnet. Beispiel: Drei Chemieunternehmen schlief3en sich zu-
sammen, un gemeinsam Forschungsanlagen zu betreiben.

- Selbst die Grundung einer anderen Gesellschaft kann ausreichender
Gesell schaftszweck fur eine BGB-Gesell schaft sein. Dieser scheinbar ab-
surde Umstand 1&8sg sich nu verstehen, wenn man bedenkt, dasszwischen
dem ersten Treffen, bei dem beschlossen wird, z.B. eine Genossenschaft
Zu granden, undder eigentlichen Entstehung der Genossenschaft ein lan-
ger Zeitraum liegen kann, innerhalb desseen Rechtshandungen im gemein-
samen Interesse vorgenommen werden. Deshalb besteht Bedarf, hier be-
reits eine BGB-Gesell schaft anzunehmen. Die Gesell schaft wird dann z.B.
as , Gesellschaft zur Grundung einer Genossenschaft” bezeichnet (sie-
he aich S. 40).

Beitrage jedes einzelnen,

die nicht notwendig in einer Geldlei stung bestehen missen.

Wenn de genannten Voraussetzungen varliegen, ist eine Gesell schaft entstan-
den; unabhéngig davon, obsich de Betelili gten deseen bewusg sind oder nicht.
Und partizipatorische Redhtsverhdtnisse sind schneller Gesell schaften, als e-
nem liebist.*

- Praktisches Beispiel, in dem sich de Beteili gten dessen oftmals nicht bewusd
sind: Ein Darlehensverhdtnis (8§ 607 BGB), bel dem der Darlehenszins vom
G&ec?éftserfolg des Darlehensnehmers abhéngt - der Darlehensgeber partizi-
piert.

16

Def.: Jede aiRerlich erkennbare, erlaubte, selbsténdige, planméfiige, auf eine gewisse Dauer angelegte und
zum Zwecke der Gewinnerzielung ausgelibte Tétigkeit, die nicht freier Beruf ist.

B. Grol¥eld.

BGH NJW 1995, 192.
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§ BI5GB
Darlehensnehmer ——  » Darlehensgeber

/////

Riickzahlungspfli cht i}:Zi_n_seni

88 433, 928BGB
(Maschinen)

Verkaufer

Zwar ist nicht jedes Darlehen mit Gewinnbeteili gung automatisch eine Gesell -
schaft; diese Frage mussanhand der genauen Umstande des Einzelfall es geklart
werden.

- Sicher liegt eine Gesell schaft aber beispielsweise vor, wenn eine Verlustbe-
teili gung vereinbart ist.

- Bei einem Darlehen mit festem Zinssatz oder einer blofen Umsatzbeteili gung
liegt hingegen sicher keine Gesell schaft vor.

- Dazwischen liegt eine Grauzone:

Verlustbeteili gung Umsatzbeteili gung
Gesall schaft (+) Gesall schaft (-)

Relevant wird dese Frage beispielsweise be einem Glaubigerwedsel, der
beim Darlehen ohne Zustimmung des Schuldners (durch blof%e Abtretung)
moglichist, aber bel der Gesdllschaft die Zustimmung der Mitgesell schafter
(hier: des Schuldners) voraussetzt.

- Welteres Beispid fur die unbemerkte Entstehung einer Gesell schaft: Innenge-
sell schaft zwischen Ehegatten, von denen der eine gleichberechtigt (- ein hie-
rarchisches Verhdltnis wirde sich nicht mit dem Gleichheitsgrundsatz des Ge-
sell schaftsrechts vertragen-) im Betrieb des anderen mitarbeitet. Typischer Fall:
Die Frau ist ,Sede des Betriebs*. Erst bei Auflésung wird Gesamthandsver-
mogen fingiert.

Exkurs: Fall dsungstechnik in Ubungsarbeiten

Bel der zivilrechtlichen Fall ésung werden Anspriiche (§ 194 | BGB) gepriift. D.h. es
wird gepruft, ob jemand von einem anderen ein Tun oder Unterlassen verlangen
kann.

1. Die Deutung der Fallfrage

Fast alle Ubungsfalle enden mit einer Fallfrage, z.B.: ,A verlangt sein Geld zuriick.
Zu Recht?, oder: , Welche Anspriiche hat A gegen B?“, oder algemein: ,Wieist die
Redtdage?. Die Bearbeitung muss $ch unkedingt auf die Beantwortung der ge-
stellten Frage beschranken. Nur bei der Frage nach der Rechtdage und wenn gar
keine Frage gestellt ist, sind séamtli che in Betracht kommenden Anspriiche zu priifen.
2. Die Suche nad passenden Anspruchsgrundlagen

Anspruchsgrundlagen sind alle Gesetzesvorschriften, aus denen hervorgeht, dassje-
mand zu etwas verpflichtet ist (Beispiel: § 607 | BGB). Eine Verpflichtung kann a-
ber auch aus der Perspektive des Berechtigten geschil dert werden, so z.B. in § 985.

17
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Auch in diesen Féllen liegt eéine Anspruchsgrundage vor. Zur Fal ésung werden alle
Anspruchsgrundlagen in Betracht gezogen, deren Rechtsfolge auf die Fallfrage passt.
Wer aus der Anspruchsgrundlage beredhtigt ist, ergibt sich nicht immer (wie das z.B.
in 8 433 der Fall ist) aus dem Wortlaut, sondern muss manchmal auch durch Inter-
pretation ermittelt werden (einfaches Beispiel: 8§ 6311 BGB; natlrlich ist der Werk-
unternehmer nur dem Besteller gegentiber verpflichtet, das Werk herzustell en).

Ein Paragraph kann mehrere Anspruchsgrundagen enthalten (Beispiel: § 4261 1, Il
1 BGB).

3. Anfertigung des Gutaditens

Jetzt wird untersucht, ob der gestellte Sadchverhalt unter eine oder mehrere der in
Betracht kommenden Anspruchsgrundliagen passt. Dieser Vergleich |auft grundsétz-
lich in folgenden Schritten ab:
a) Obersatz (wer will was von wem woraus?); hier darf nichts vorweggenommen
werden, denn die Merkmale sind ja noch nicht gepriift. Deshalb: ,A kdnrie einen
Anspruch haben®, oder , A hat einen Anspruch, wenn...”
b) Prufung jedes gesetzlichen Merkmales nach dem Schema:

ag Obersatz, bb) Definition, cc) Subsumtion, d) Zwischenergebnis,
c) Ergebnis.

Dr. Christian Lucas
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Ubungsfall 1:

Der im niederrheinischen Goch ansasdge, mittelsténdische Windradhersteller W-GmbH
mochte sich darauf spezialisieren, Windréder des neuen Auftriebslaufertyps zu fertigen, das
viele Vorteil e gegentiber den herkdommlichen Systemen hietet, sich aber am deutschen Markt
bislang nicht durchsetzen konrte. Zur nétigen Umristung ihrer Produltionsgétten erhdlt die
W-GmbH von cer als Aktiengesell schaft betriebenen Bank B (B) aus Kleve an Darlehen in
Hohe von 70.000Euro. In den Darlehensvertrag wird eine Klausel aufgenommen, wonach
die von W zu entrichtenden Darlehenszinsen in Abhéngigkeit zu ihrem zuklrftigen Ge-
schéftserfolg in einem bestimmten Zeitraum nach der Umristung gestellt werden. Bei be-
sonders hohen Gewinnen soll hiernach auch ein aul¥erordentlich hdher Zinssatz anfall en; bei
besonders niedrigen Gewinnen ein besonders niedriger Zinssatz. Verluste der W-GmbH
sollen ihre Pflicht, Darlehenszinsen an B zu entrichten, ganz entfalen lasen. Als B die
Darlehensforderung gegen W an de Genossenschaftsbank V e.G. in Kevelaer abtreten will,
lase der Geschéftsfuhrer G der W-GmbH verlauten, dass hierzu de Zustimmung der W-
GmbH ndtig sei, well B das Koaoperationsverhaltnis mit W nicht ohre wichtigen Grund ein-
seitig beenden konre. Was ist von deser AuRerungzu halten?

L 6sungsskizze Die Abtretung kdnrte wegen § 723l 2 urzuldssg sein
1. Dann misde zwischen W und B ein Gesell schaftsverhéltnis iSd. 88 705ff. zustande ge-
kommen sein. Dieses konnte durch de Vergabe des Darlehens mit der Zusatzabrede Uber
die Zinsen begriindet worden sein.
a) Gemeinsamer Zwed: Windradprodukion.
Fraglich ist, ob B ausreichend einbezogen ist, um einen gemeinsamen Zwed anzu-
nehmen. Ein gemeinsamer Zweck ist nicht bel jedem Darlehen mit Gewinnbeteili -
gung anzunehmen; diese Frage muss anhand der Umstande des Einzelfalles geklart
werden, wobei blofe Umsatzbeteili gung sicher nicht dazu ausreicht und Verlustbetei-
ligung sicher dazu ausreicht, einen gemeinsamen Zweck zu begriinden. Hier ist eine
Verlustbetelligung vereinbart, so dass die Windradprodukion als gemeinsamer
Zwed angesehen werden kann.
b) Beitrage jedes Einzelnen: W leistet Arbeit, B stellt Geld zur Verflgung.
c) Gesdll schaftsvertrag: Darlehensvertrag mit Zusatzabrede.
Esliegt aso ein Gesdll schaftsverhdtnis zwischen W undB vor.
2. Befristung des Gesell schaftsverhdltnisses
Gem. § 7231 1, 2 tedarf nur die Kiindgung eines befristeten Gesell schaftsverhaltnisses ei-
nes wichtigen Grundes. ,, Bestimmte Zeit* iSd. § 7231 2 heif¥, dassirgendwie die Dauer der
Gesell schaft beschrankt ist (Palandt/Thomas, 8§ 723, Rn. 3). Hier ist die Dauer jedenfalls
durch de Darlehensriickzahlung beschrankt, so dasseine Befristung anzunehmen ist.
3. Vorliegen eines wichtigen Grundes: Nicht ersichtlich.
Somit kann B das Verhdtnis nicht einseitig beenden, indem sie die Forderung abtritt.

19
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b) Geschaftsfiihrung undVertretung in der GbR
Gegenuberstellung 88 709 ff., 714 BGB: Unterscheidung zwischen , redhtli-
chem Konren“ (8 714BGB: Vertretungsmadt iSd. 81641 BGB) und , redhtli-
chem Durfen” (8 709 ff. BGB: Geschéftsfuihrungsbefugnis). Ein Beispiel dafr,
dass Geschéaftsfuhrungsbefugnis und Vertretungsmadt nicht notwendig de-
ckungsgleich sind, ist der strafredhtliche Untreuetatbestand (§ 266 StGB), der
eine Uberschreitung des gesetzlichen Diirfens im Rahmen des gesetzlichen
Kdnrens vorausstzt.
Die BGB-Gesell schaft ist schwerfélli g aber sicher.®

c) Gesell schaftsvermogen
Das angehédufte Vermdgen ist Gesamthandsvermdgen gem. 88718, 719 der
Begriff , Gesell schaftsvermogen” ist daher irrefihrend. Gesamthandsgemein-
schaften im Burgerlichen Redht sind auf3erdem nur: die Erbengemeinschaft und
die Gltergemeinschaft unter Ehegatten (Das Eheredht ist der Prototyp des Ge-
sell schaftsrechts!). Merkmal: Jeder ist berechtigt auf das Ganze begrenzt
nur durch die gleiche Mitberechtigung der anderen Gesamthander.

Exkurs: Abgrenzung der Gesamthandsgemeinschaft von der Bruchteil sgemeinschaft.
Die Blickrichtung ist eine andere: bei der Gemeinschaft nach Bruchteilen iSd.
88§ 741ff. BGB (praktisch wichtig: Miteigentum iSd. §§1008 - 1011 BGB) geht
man von cr einzelnen Sadhe (dem Fernseher, dem Tisch, dem Grundstiick usw.)
aus, an der jeweils Eigentum zu festgelegten Bruchteilen begriindet wird, wahrend
beim Gesamthandseigentum auf die Gruppe der Gesamthander abgestellt wird, die -
auch zeitlich versetzt - zusammen Eigentum an einer Reihe von Sachen begriinden
konren.

d) Haftung

Es haftet nicht die Gesell schaft, sondern gem. 88709,714,421ff., 427die Ge-
sell schafter in ihrer jeweil igen gesamthanderischen Verbundenheit.

Zur Vollstredkung ist ein Titel gegen ale Gesell schafter erforderlich, §736
ZPO.

€) Aussheiden eines Gesell schafters

Folge: Gem. § 738 S. 1 wéchst sein Anteil am Gesamthandsvermdgen den Uio-
rigen Gesell schaftern zu; es bleibt damit gesamthanderisch gebunden.

f) Auflésung der Gesell schaft
88 7206ff.

6

20

B. Grol¥eld.
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Ubungsfall 2:

A, B und C wollen gemeinsam zu einem Europapokalspiel ihres Lieblingsvereins Schal-
ke 04 nach Madrid fliegen. Sie vereinbaren deshalb eines Abends in Ihrer Stammkneipe -in
einem die freie Will ensbil dung noch nicht ausschli elfenden Zustand (8 10511 Alt. 1 undAlt.
2 sind also nicht einschlégig)-, dass

- A sdmtliche Schalke-Schals und -Mutzen der drel bis zur Abreise @nsammeln und wa-
schen undzudem die Presduft-Hupen neu befill en soll,

- B ausreichend Proviant fur die lange Reise besorgen soll und

- C Flugtickets kaufen und de Hotel ibernachtung buchen soll.

Einige Tage vor der geplanten Abreise stol@ A im Internet auf ein sehr gunstiges Last-
Minute-Angebot einer Fluggesell schaft Gber einen Madridflug am geplanten Abreisetag. Er
ruft daraufhin sofort bei C an, berichtet von dem Angebot und letont, dassdieses aus siner
Sicht das einzige sei, das Uberhaupt in Frage komme. C, der bis dahin nach nicht tétig ge-
worden war, schliefdt ungeadtet des Hinweises der Einfachheit halber im Reisebliro Pau-
schalreisevertrége (Flug und Hotel ibernadhtung) ohne besondere Rabatte fir sich selbst und
- in deren Namen - fir A undB ab undstredkt das Geld var.

Spéter weigert sich A, seinen vdlen Anteil an C zu zahlen. Er will den Differenzbetrag zwi-
schen der Last-Minute-Flugreise und des auf den Flug entfallenden Anteil s am Pauschalrei-
sepreis zurickhalten. Zu Recht?

L 6sungsskizze A kann den Differenzbetrag zuriickhalten, wenn C keinen félli gen undein-
redefreien Anspruch auf volle Bezahlung hat. Anspruchsgrundage des C: 88 164,709, 714,
421ff., 427, 424 1 und(eigener Anspruch:) 8§..., 42611 1

Voraussetzung: Gesamtschul dnerschaft

»Schulden mehrere....” Es misden also ale Zahlung geschuldet haben. Da nur C gehandelt
hat, misde & die anderen mitverpflichtet haben. Das stzt wirksame Vertretung voraus.

8 164 Eigenene WE (+), im fremden Namen (+), V ertretungsmacht?
- Einzelvertretungsmadit: mogli cherweise erteilt, aber von A mit Sicherheit wieder entzogen
- Vertretungsmadt aufgrund Gesell schaftsvertrages

- 1. Voraussetzung: BGB-Gesell schaft;

Zeck (+), Vertrag (+), Beitrége jedes Einzelnen (+) => (+)

- 2. Voraussetzung: Handeln im Rahmen der Geschéftsfuhrungsbefugnis: 88 709,714

wohl (+); insbesondere kann de Befugnis nicht aleine von A entzogen werden (88
715, 712; auch § 711greift nicht, weil nur C die Tickets kaufen sollte.

=>(4)

A mussalso zahlen.
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2. Die Offene Handel sgesell schaft - eine Sonderform der BGB-Gesell schaft

a)

b)

Redtsquellen

88 105160 HGB enthalten Spezialregeln tber die off ene Handel sgesell schaft.
8§ 105I11 HGB verweist auf §8 705 ff. BGB. Damit ist das Recht tiber die BGB-
Gesell schaft auf die OHG subsidiar (d.h.wennin 88105- 160HGB nichts ab-
weichendes geht) anwendber.

Entstehung einer OHG

§ 105 ,Eine [BGB-] Gesdllschaft, deren Zweck...* D.h. es misen zunadst
alle Vorausstzungen einer BGB-Gesell schaft vorliegen. (Vertrag, gemeinsa
mer Zweck und Beitrdge). Von der BGB-Gesdll schaft unterscheidet sich de
OHG lediglich duch den Inhalt der Zwedkbestimmung: Betrieb eines Han-
delsgewerbes (i.S.d. 881 Il, 2 HGB) unter gemeinschaftlicher Firma. (ggf.
kurzer Ausflug ins Firmenredt, 8817 ff. HGB).
Die OHG entsteht in zwel Phasen:
ad Entstehungim Innenverhdtnis
Im Innenverhdltnis entsteht sie grundsétzlich bereits mit Abschluss des
Gesell schaftsvertrages, es & denn, darin ist ein spéterer Zeitpunkt fir die
Entstehung vereinbart (dann zwischenzeitli ch GbR).
bb) Entstehungim Aulenverhdtnis
Wenn de OHG im Handelsregister’ eingetragen ist (§ 123 | HGB), oder
ihre Geschéfte beginnt (8 123 11 HBG), erlangt sie auch Wirksamkeit nach
aul¥en. Grund daflr: Erst, wenn de OHG nacdh aul¥en in Erscheinung tritt,
besteht fur Dritte Anlassdazu, darauf zu vertrauen, dessdie gesetzlichen
Regeln tber die OHG (beispielsweise im Hinblick auf Einzelvertretungs-
maaht oder personliche Haftung) Anwendung finden (Verkehrsschutz).

Exkurs zum Handel sregister:

Gem § 91 HGB kann jedermann Einsicht in das Handel sregister nehmen. Die wich-
tigste Wirkung neben der Tatsache, dass Eintragungen dftmals konstitutiv sind (so
z.B. bel der Entstehurng einer OHG) ist seine positive und negative Publizitéat gem.
8 15HGB.

- Positive Publizitéat (§ 1511 1 HGB) bedeutet, dass man sich nicht darauf berufen
kann, eine @ngetragene Tatsache nicht gekannt zu haben (Eingetragenes wird als
allgemein bekannt vorausgesetzt). Sie tritt gem. 81511 2 in vollem Umfang erst 15
Tage nach der Eintragung ein. Bis dahin kann sie noch durch den Beweis abgewen-
det werden, dass man de Tatsache nicht kannte und auch nicht kennen musge. Die
positive Publizitdt wirkt zugunsten degenigen, in dessen Angelegenheiten die Ein-
tragung zu bewirken war.

- Negative Publizitat (8 15 | HGB) bedeutet, dassman sich darauf berufen kann, ei-
ne nicht eingetragene Tatsache auch nicht gekannt zu haben (Nichteingetragenes
wird as allgemein unkekannt vorausgesetzt). Um sie ébzuwenden, mussder andere
(der, in dessen Angelegenheiten einzutragen war) beweisen, dassman die Tatsache
dennach kannte (,es i denn“-Formulierung bewirkt Beweislastumkehr®); der Be-
weis, dass man sie eigentlich hétte kennen missen, reicht nicht aus. Die negative

7
8
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Publi zitét wirkt zu Lasten degenigen, in dessen Angelegenheiten die Eintragung zu
bewirkenist.

Ein weiterer Aspekt der negativen Publizitét ist etwas chwieriger zu verstehen: Sie
geht ndmlich noch weiter und schiitzt sogar das Vertrauen darauf, dassein Umstand,
der unrichtig oder faschlicherweise gar nicht eingetragen wurde, sich nicht veran-
dert hat, so lange nicht die Veranderung eingetragen ist. Beispiel: P wird zum Proku-
risten bestellt, ohne dass dies eingetragen wird. Spater wird er wieder abbestdlt - e-
benfalls ohne dass eine Eintragung erfolgt. Dritte kdnren nuntrotz unterbliebener
Eintragung der Bestellung darauf vertrauen, dassP noch Prokurist ist, so lange nicht
die Abberufung eingetragen ist. Wie kdnrte @ne solche Eintragung aussehen? z.B.:
P, der am 9.9.1999zum Prokuristen ernannt wurde - eine Eintragung wurde ver-
sdumt -, ist am 25.01.2005dieses Amtes wieder enthoben worden.” Diese Wirkung
ist so zu erkléren, dass nicht das Vertrauen in die Richtigkeit des Registers, sondern
das Vertrauen darauf, dass Nichteingetragenes nicht passert ist, geschiitzt werden
soll - und das €lbst dann, wenn es eigentlich bereits dadurch erschiittert sein miisge,
dass ghon de Voreintragung unterblieben ist. Tatsadliche Einsichtnahme ist Gbri-
gens auch hier nicht nétig.

In Kirze werden sdmtli che Handel sregister fir jedermann (ber das Internet abrufbar
sein, wie der folgende Artikel ankindigt:

Elektronische Amtsregister kommen [06.07.2000 11:07]

Eines der letzten Refugien papierner Dokumente steht kurz vor der Abschaffung: In
gut zwei Monaten sollen an deutschen Amtsgerichten elektronische Handelsregister
Einzug halten und die bisher verwendeten Registerb6gen aus Papier ersetzen.

Wie der Prasident des Essener Amtsgerichts, Heinz-Jirgen Held, mitteilte, erproben
derzeit die Amtsgerichte Essen und Minchen die im Auftrag der Lander Nordrhein-
Westfalen, Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt speziell fur die elektronische Re-
gisterfuhrung erstellte Software. Neben dem Handelsregister soll in Zukunft auch
das Genossenschafts- und das Vereinsregister elektronisch gefiihrt werden. Nach
Helds Angaben plant das Land Nordrhein-Westfalen, dass etwa eineinhalb Jahre
nach dem Start der elektronischen Registerfihrung am 15. September alle Handels-
register in das System eingespeist sind. Die Daten will man im Gebietsrechenzent-
rum Hagen speichern. Die Register sollen dann auch Uber das Internet abrufbar
sein. Damit wirde die Frist von etwa 10 Tagen, die das schriftliche Anfordern eine
Kopie aus dem Handelsregister derzeit dauert, entfallen; Ausdrucke aus dem Han-
delsregister sollen von jedem Computer aus méglich sein. (chr[2]/c't)

URL dieses Artikels: http://www.hei se.de/newsticker/data/chr-06.07.00-000/

Well bel einem Unternehmen, das nicht bereits nach 81 || HGB Kauf-
mann ist, die Kaufmannseigenschaft gem. 82 | HGB erst durch eine Ein-
tragung begriindet wird, entsteht in desen Félen auch eine OHG weder im
Innen- (8 10511 1) noch im Aulenverhdltnis (8 123 Il Hs. 2), solange nicht
die Firmaim Handelsregister eingetragen ist. 8810511 1 und 12311 Hs. 2
stellen klar, dass ohne Kaufmannseigenschaft keinerlei OHG-Wirkungen
eintreten. (Der Wortlaut von 8105 | gibt das noch nicht deutlich her, denn
auch ein nicht-eingetragenes, kannkaufmannisches Unternehmen kann
»=Zum Zwed haben“, in Zukurft eine Eintragung herbeizufiihren und é&nn
» &N Handelsgewerbe zu betreiben®.)
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Exkurs zum Kauf mannsbegriff:

Wer gem. 881 ff. HGB Kaufmannist, fir den gehen de Spezialregeln des HGB U-
ber Kaufleute den allgemeinen Regeln des BGB vor. Viede dieser Spezialregeln
nehmen den Kaufmann kel Handel sgeschéften (§ 343 HGB) vom Schutz all gemeiner
BGB-Vorschriften aus und ermdglichen ihm hierdurch eine unkompliziertere und
schnellere Abwicklung.

Prominente Beispiele sind: - Die formlos wirksame Birgschaftserklarung (8 350
HGB) mit verschéarften Folgen: Priméarhaftung (8 349 HGB), - die Annahme dnes
Antrags durch , Schweigen“ [gemeint: Nichtstun;, sprechen muss beim Vertrags-
schluss niemand, auch nicht der Nicht-Kaufmann!] (8§ 362 HGB), - Erweiterte Be-
fugnise des Verkaufers im Annahmeverzug des Kaufmanns (8§ 373 HGB), - Unter-
suchungs- und Rigeobliegenheit des Kaufmanns (8 377 HGB) [Die Bezeichnurg
,Pflicht” in der Schorfelder-Uberschrift passt nicht, da die Untersuchurng der Ware
nicht einklagbar ist undim eigenen Interesse des Kaufmanns liegt, weil i hm sonst
Redtsnadteile drohen.], - das tillschweigend genehmigte Aliud und - die ill-
schweigend genehmigte Mengenabweichung (beides § 378 HGB).

Aber auch Vorschriften auf¥erhalb des HGB versagen Kaufleuten den Schutz, den sie
Nichtkaufleuten gawahren, z.B. §24S. 1 Nr. 1 AGBG.

Man konne den Kaufmann also mit einem Schwimmer vergleichen, der seine
Schwimmweste abgelegt hat und deshalb nunschneller vorankommt, aber leichter

Dr. Christian Lucas

ertrinken kann.

Auch der einzelne OHG-Gesdll schafter ist Kaufmann.

c) DasWesen der OHG - wichtige Unterschiede zur BGB-Gesell schaft

ag

bb)

Strukturierung

Die Offene Handelsgesell schaft ist nach aulRen hin stérker strukturiert als
die BGB-Gesdll schaft. Auch sie ist zwar - entgegen einer neuen Tendenz
in der Rechtslehre - keine juristische Person, wird aber einer juristischen
Person in mancher Hinsicht gleichgestellt (8 124 HGB).

Vertretung

Gem. 88125,127 HGB kann nu das ,,Ob* der Vertretungsmadt eines
Gesell schafters beschrankt werden, nicht aber die Reichweite. D.h. jeder
Gesell schafter, dessen Vertretungsbefugnis nicht durch vdligen Aus
schlussoder Anordnung von echter® oder unechter'® Gesamtvertretung be-
schrankt ist, kann de OHG, fur deren Schulden de Mitgesell schafter im-
merhin personlich heften (!), beliebig verpflichten (noch weiter as bel-
spielsweise @n Prokurist, der gem. 8491 HGB nur solche Geschéfte vor-
nehmen kann, de der Betrieb (irgend-) eines Handelsgewerbes mit sich
bringt).

Dadurch, dassgem. § 1261 HGB grundsétzlich jeder Gesell schafter (akti-
ve und mssve) Einzelvertretungsmadt hat, ist die OHG wesentlich fle-
xibler, aber auch wesentlich unsicherer as die GbR, weil einzelne Ge-
sell schafter wirksam Ubereilte Entscheidung mit Wirkung fUr und gegen

9

Maglich gem. 8 12511 1 HGB: Ein Gesell schafter ist nur zusammen mit einem oder mehreren anderen Ge-

sell schaftern vertretungsbefugt.
10 Moglich gem. § 125111 1 HGB: Ein Gesell schafter ist nur zusammen mit einem Prokuristen vertretungsbe-

fugt.
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co)

die anderen treffen konren. Eine gewis Sicherheit bietet jedoch zum ei-
nen de Tatsache, dass auch der Entscheidende selbst voll haftet. Aufer-
dem madt sich der Handelnde bei Uberschreitung seiner - i.d.R. weniger
weitreichenden- Geschéftsfihrungsbefugnis (88116 f. HGB) im Innenver-
haltnis regres9flichtig.
Haftung
Alle OHG-Gesell schafter haften p.p.u.u'™:
(1) personlich
Die personliche Haftung ergibt sich aus 8§ 128 HGB. Gehaftet wird mit
dem gesamten eigenen Vermdogen. (Nicht, wie éwa beim Kommandi-
tisten gem. 8 1711 HGB nur in H6he der Einlage.)

(2) primér
Es mussnicht zuerst erfolglos gegen de Gesell schaft geklagt werden
(Vdl.: Einrede der Vorausklage des Birgen gem. 8771 BGB. Der
Birge haftet also nicht primér, sondern subsidiar.)

(3) unmittelbar

Die Gesdllschafter sind den Glaubigern gegeniber verpflichtet, nicht
efwa nur im Innenverhdltnis gegentiber der OHG. (Die Gesell schafter
einer e.G. mussen gem. 88105 ff. GenG Nadschisse an in de Ge-
sell schaftskasse @nzahlen; sie haften nicht urmittelbar.)
(4) unbeschrénkbar
Das folgt aus 8 12611 HGB. Die Haftung ist auch nicht quaenmafdig
beschrénkbar: Die Gesellschafter haften als Gesamtschuldner iSd.
§ 421ff. BGB, d.h.der Glaubiger kann nach seinem Belieben jeden
einzelnen von ihnen teilweise oder voll in Anspruch nehmen, ks er
befriedigt ist. Ein Gesamtschuldner, der gezahlt hat, kann dann gem.
884261 1, 42611 1 BGB (jeweils ein eigener Anspruch!) im Innen-
verhdtnis einen qudenmaldigen Ausgleich von dn anderen fordern.
Spétestens an dieser Stelle wird jedem einleuchten, wie geféhrlich es ist,
zusammen mit vermdgenslosen oder unzuverlassgen Leuten eine OHG zu
betreiben.

d) Beendigung der OHG
Sievoallzieht sich in zwel Stufen:
ag Erste Stufe: Auflosung der OHG

Die Auflésung ist in 88 131ff. HGB geregelt.

OHG-Redt gilt zunachst grundsétzlich weiter (8 156 HGB). Wenn de
Auflésung nicht gem. 8143 HGB im Handelsregister eingetragen ist,
kommen sogar 88 5,15HGB zur Anwendung (Auflésung ist wegen §143
| einzutragende Tatsache iSd. §15).

bb) Zweite Stufe: Auseinandersetzung der OHG

88 145ff. HGB enthaten Bestimmungen tber die Auseinandersetung.

1 Helmut Proppe.
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Sie dient dazu, de vermogensrechtliche Gesamthandsgemeinschaft aufzu-
heben und ds Vermogen, soweit es nicht zur Glaubigerbefriedigung ver-
wendet wird, urter den Gesell schaftern zu verteilen.

Erst mit dem Abschlussder Auseinandersetzung (Liquidation) ist die OHG
erloschen. Die gesamtschuldnerische Haftung der Gesell schafter gem.
8 128HGB fur nicht erflllte Gesell schaftsschulden beibt jedoch bestehen
(Verjdhrung: gem. § 159f. HGB funf Jahre).
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3. Die Kommanditgesell schaft

a)

b)

Das Wesen der Kommanditgesell schaft

Die Kommanditgesell schaft ist eine Sonderform der OHG. Fir sie gelten de
88 161- 177 aHGB und Uler 88161 11, 10 II1 (Schlisslnormen!) subsidiér
die Vorschriften zur OHG und zur BGB-Gesell schaft.

Von der OHG unterscheidet sich de Kommanditgesellschaft allein dadurch,
dass hier neben einem oder mehreren - sich vom OHG-Gesell schafter nicht
unterscheidenden - sog. Komplementéren ein oder mehrere Vertreter eines be-
sonderen Gesell schaftertyps beteili gt sind: Kommanditisten.

Sie zeichnen sich dadurch aus, dassbei ihnen im Gegensatz zu Komplement&-
ren de Haftung nach entsprechender Eintragung im Handelsregister auf den
Betrag einer bestimmten Vermogenseinlage beschrankt ist (88 1611, 1711).
Der Kommanditist haftet p.p.u.b: personlich (mit eigenem Vermdégen), primar
(nicht subsidiar), unmittelbar (dem Glaubiger), aber beschrankbar. Es gibt ver-
schiedene Ausgestaltungen der Kommanditi stenhaftung:

Die Kommanditi stenhaftung
ag Vor der Eintragung im Handel sregister
Vor der Eintragung der KG undseiner Eintragung a's Kommanditi st haftet

der Kommanditist gem. §176 | 1 HGB Gutglaubigen gegentiber wie &n
personlich haeftender Gesell schafter.

Exkurs: Die Formulierung ,,... es sei denn, ..“ deutet stets auf eine Umkehr der Be-
weidlast hin. Normalerweise trifft die Beweislast im Zivil prozess denjenigen, der
sich auf eine ihm guinstige Tatsache beruft.

Beispiel: K und V haben einen Kaufvertrag geschloseen. K klagt gegen V auf Erfil-
lung des Kaufvertrages. Er mussnun im Prozessdie ihm glnstige Tatsache bewei-
sen, dassein wirksamer Vertrag mit dem behaupteten Inhalt zwischen ihm undV zu-
stande gekommen ist. Wenn V sich damit verteidigt, dass er langst geleistet hat,
mussauch er diese - ihm glinstige - Tatsadche beweisen. Hétte der Gesetzgeber (ab-
surderweise) die Beweislast beziiglich der Erfullung der Verkéuferpflichten zuguns-
ten des Verkéaufers umkehren wollen, kdnrte éwa im Gesetz stehen: ,, Der Kaufer ist
zur Entrichtung ks vereinbarten Kaufpreises ver pflichtet, es sei denn, der Verkaufer
hat noch nicht geleistet.” Dann misge K neben dem Zustandekommen des Vertra-
ges auch beweisen, dassdie Leistung desV noch aussteht.

Im Falle des 88176 fihrt die Beweislastumkehr durch de Formulierung , es i
denn, dassseine Beteiligungals Kommanditist dem Glaubiger bekannt war” dazu,
dass der Kommanditist im Prozess beweisen muss dass der Glaubiger von seiner
blofen Kommanditi stenroll e wusste.

Dassdas Gesetz ausdriicklich von ,,Beweidast* spricht, ist eher die Ausnahme und
hdochstens in neuen Vorschriften anzutreffen, so etwain § 26 11 1nsO.

bb) Nad der Eintragung im Handelsregister

Nach seiner Eintragung im Handelsregister haftet der Kommanditi st gem.
8§ 1711 HGB bis zur Hohe des noch nicht eingezahlten Teil s ®iner Einlage
(8 1711 Hs. 1HGB: ,, soweit") personlich, priméar und ummittelbar.

Die vom Gesetz vorgenommene Unterscheidung zwischen Kommanditis-
ten auf der einen Seite und personlich heftenden Gesell schaftern auf der
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anderen Seite (z.B. in 8§ 1611 HGB) ist demnach sprachlich nicht ganz ge-
gluckt, denn auch ein Kommanditist haftet, wenn er seine Einlage noch
nicht voll erbradht hat, personlich (mit dem eigenen Vermogen).

cc) Nad Leistung der Einlage

Sobald er die Einlage voll geleistet hat, haftet der Kommanditist gem.

§ 1711 Hs. 2 gar nicht mehr.
Der Kommanditi st hat somit eine wesentli ch sicherere Position als ein voll person
lich haftender Gesell schafter. Als Kehrseite der Medaill e ist ein Kommanditist je-
doch gem. 8 170HGB nicht zur Geschéftsfihrung und Vertretung der Gesell schaft
befugt, was im Prinzip auf denselben Grund zurtickgefuhrt werden kann wie die
Tatsadhe, dass wir keine Flugzeuge haben wollen, de vom Boden aus gesteuert
werden.*?

12 B. Grof¥eld.
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V1. Einzelne Typen vonVereinen

1. Grundyp: Verein desBGB

a)

b)

rechtsfahiger (=eingetragener ) Verein (8821 ff. BGB)

Zu den Eintragungsvoraussetzungen vgl. 8856 ff. BGB

ag redtsfahiger (=eingetragener) I dealverein (821BGB)
Normativbestimnmung Bei Vorliegen der Voraussetzungen ome welteres
Eintragung

bb) redtsfahiger (=eingetragener) wirtschaftlicher Verein (§ 22 BGB)
Konzessonsgystem: Ein weiterer stadlicher Hoheitsakt ist erforderlich
(; die Konzessonwird in aller Regel versagt)

nichtrechtsfahiger (= nicht eingetragener) Verein (88 54 BGB)

In 8§54 BGB Verweis auf die Vorschriften tber die Gesellschaft; die h.M.

wendet aber ungeaditet dessen 8821 ff. BGB analog an (Rechtsfortbildung

contra legemt).

ag Parteifahigkeit
Der nichtrechtsfahige Verein ist nicht parteifdhig iSd. 850 | ZPO, aber
8 5011 ZPO trifft eine Sonderregelung: Der nichtredhtsfahige Verein kann
zwar nicht klagen, aber verklagt werden.

bb) Auszahlungsanspruch austretender Mitgli eder
Nad der Reditsprechung lat ein ausscheidendes Mitglied keinen An-
spruch auf Auszahlung des eingebradhten Bruchteil s

cc) Vereinszwed
Wenngleich sich diese Differenzierung nicht im Gesetz findet, urterschei-
det man auch bei den nichtrechtsfahigen Vereinen solche, die @nen ideel-
len Zwedk verfolgen vondenen, de anen wirtschaftlichen Zwed verfol-
gen. Bedeutsam ist diese Unterscheidung vor alem fir die Haftungsfrage:
Wahrend beim nichtrechtsfahigen (= nicht eingetragenen) Idealverein de
Haftung auf das Vereinsvermogen beschrankt ist, haften de Mitglieder des
nichtrechtsfahigen (= nicht eingetragenen) wirtschaftli chen Vereinsvoll .2

13" Griinden Sie dso niemals einen richtrechtsfahigen wirtschaftli chen Verein! (B. Grof¥eld)
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2. Gesdll schaft mit beschrankter Haftung (GmbHG)

a) Redtsnatur der GmbH

Die GmbH ist eine Gesell schaft mit korperschaftlicher Organisation. Sie ist vom

Mitgliederbestand urabhéngig und hat eine egene Redtspersonlichkeit (813 |

GmbHG).

Die Bezeichnung ,,GmbH" ist verwirrend, denn de Gesellschaft als slche haftet

gem. 813 1l voll (mit ihrem gesamten Vermdgen) und de Gesell schafter haften

gar nicht. Besser passen wirde demgemald etwa die Bezeichnung: Gesell schaft oh

ne Gesell schafterhaftung.

b) Vorausstzungen fur die Griindung einer GmbH

agd Gesdlschaftsvertrag

Am Anfang steht gem. 882 f. GmbHG auch hier ein Gesell schaftsvertrag.
Der Vertrag bedarf anders as beim normalen Verein ocer bei Personenge-
sell schaften der notariellen Form (Zwed: Belehrung) und mussgem. 83
GmbHG (lesen!) bestimmte Punkie enthalten.

Vgl. zur Veranschauli chung den folgenden GmbH-V ertragsentwurf
(Folie):
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Vertrag Uber die Grindung einer Gesell schaft mit beschr ankter Haftung**

§ 1. Name und Sitz. (1) Die Firma der Gesellschaft lautet: ,Meier und Miller Catering Service GmbH".
(2) Sitz der Gesell schaft ist Kleinkleckersdorf.

§ 2. Gegenstand des Unternehmens. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Party-Service und
der Vertrieb von Fleisch- und Wurstwaren. Die Gesell schaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen,
diese ewerben urd Zweigniederlassungen errichten.

§ 3. Stammkapital. (1) Das Stammkapital der Gesell schaft in Hohe von 25.000,- Euro erbringen Fritz Meier
und Kurt Mller je aur H8lfte ds Stammeinlage.

(2) Die Stammeinlage ist in bar zu erbringen urd einen Monat nach V ertragsabschlussfélli g.

§ 4. Ubertragung und Einziehung von Geschéftsanteilen. (1) Die Abtretung von Geschaftsanteilen bedarf
der Zustimmung der Gesell schaft.

(2) Die Gesell schaft kann den Anteil eines Gesell schafters einziehen, wenn
- der Anteil gepféandet wird,

- Uber das Vermogen des Gesell schafters das Konkurs- oder Vergleichsverfahren ertffnet oder nur
mangels Masse nicht eréffnet wird oder

- der Gesell schafter stirbt oder aus wichtigem Grund aus der Gesell schaft ausgeschl ossen wird.

Als Entschadigung erhalten der Gesellschafter oder im Falle seines Todes sine Erben den Nominalwert des
Antells zuzUglich des anteiligen Betrages an offenen Ricklagen, zuzugli ch/abziiglich Gewinnvortrag/Verlust-
vortrag und zuziglich/abzlglich eines anteiligen Betrages des Gewinnsg/Verlusts des laufenden Geschéftgah-
res. Die Entschadigung ist in vier gleichen Jahresraten auszuzahlen, wobei die este Rate én halbes Jahr nach
der Einziehung féllig wird.
§ 5. Geschaftsfihrung und Vertretung. (1) Geschéftsfihrer der Gesell schaft sind:

- Fleischermeister Fritz Meier und

- Kaufmann Kurt Mller.
(2) Die Geschéftsfuhrer sind einzdvertretungsberedtigt.
(3) Im Innenverhdtnis bedirfen folgende Geschéfte der Zustimmung al er Geschéftsfuhrer:

An- und Verkauf sowie Belastung von Grundstiicken,

Abschluss und Auflésung von Grundstiicksmiet- und -pachtvertrégen sowie Erbbauvertrégen,

Abschluss und Auflésung von Beteiligungsvertragen,

Birgschaften, Garantien, Schuldversprechen, Schuldanerkenntnisse, Schuldbeitritte und Schenkungen,
Ubernahme von Wechsel verbindli chkeiten,

Gewahrung von Darlehen,

Erteilung von Prokura, Handlungsvollmacht und Bankvollmadht,

Abschluss und Aufhebung von Dienstvertragen mit einem monatlichen Gehalt von mehr als 500- Euro o-
der einer Gewinn- oder Umsatzbeteiligung oder Pensionszusage.

§ 6. Geschaftgahr, Jahresabschluss, Gewinnverteilung. (1) Geschéftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Gewinne werden an die Gesell schafter nur ausgeschuttet, soweit die Gesell schafterversammlung dies bei
der Feststellung des Jahresabschl usses beschli ef3t.

§ 7. Haftung der Gesellschafter. Fir Verbindlichkeiten aus Geschéften, die vor Eintragung der Gesell schaft
in deren Namen geschlossen werden, haften die Griindurgsgesellschafter nur bis zur Hohe ihrer Einlage.

§ 8. Salvatorische Klausel. Falls eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam ist, wird dadurch die Wirk-
samkeit des Vertragesim Ubrigen nicht bertihrt.

§9. Belehrung. Die Vertragsparteien wurden darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft in der vereinbarten
Redhtsform mit der Eintragung in das Handelsregister beginnt. Es wurde darauf hingewiesen, dass zur Eintra-
gung im Handelsregister die Unbedenklichkeitsbescheinigung der Industrie- und Handelskammer und ggf. der
Handwerkskammer erforderlich ist. Der Notar wird beauftragt, diese Bescheinigungen einzuholen. Der Notar
hat die Beteili gten darauf hingewiesen, dassflr Geschéfte, die vor der Eintragung der Gesell schaft in das Han-
delsregister im Namen der Gesell schaft geschlossen werden, die Haftung mogli cherwei se nicht beschrankt ist.

© N gk wDdpRE

14 Ungekiirzter Abdruck, jedoch mit genderten Personen- und Firmennamen.
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bb)

co)

c) De

bb)

co)

mindestens teil wei se Einzahlung des Stammkapitals

Um eine GmbH grinden zu koénren, muss gem. 85 | GmbHG ein
Stammkapital von mindestens 25.000Eur o aufgebracht werden, des aus
Stammeinlagen zu jewells mindestens 100 Euro besteht. Eingetragen
wird jedoch schon,wenn de Hélfte des Stammkapitals und mindestens ein
Viertel jeder Stammeinlage engezahlt ist (vgl. 87 11!).

Die Stammeinlage mussnicht in der Zahlung von Geld bestehen; es kon-
nen auch Sacheinlagen geleistet werden (85 IV GmbHG). Diese missen
jedoch im Gegensatz zu Geldeinlagen gem. 87 11 1, Il GmbHG vor der
Eintragung voll erbracht sein.

Eintragung in das Handel sregister

Die Eintragung im Handelsregister (,B“) ist gem. 87 | konstitutiv (sie ist
Entstehungsvoraussetzung; Gegenteil: delaratorisch).

Entstehungsprozef3 einer GmbH - ein Stick in drei Akten:

Erster Akt: Die Vorgrindungsgesell schaft

Von ener Vorgrindungsgesell schaft spricht man, sobald de Grinder ei-
nen Vorvertrag des Inhalts abgeschlosen haben, demnédst gemeinsam
eine GmbH zu ginden. Die Vorgrindungsgesellschaft ist i.dR. eine
BGB-Gesdllschaft iSd. 88705 ff. BGB, die mit dem Abschluss des
GmbH-V ertrages durch Zwedkerreichung gem. § 726 Alt. 1 BGB endet.

Als BGB-Gesdll schafter haften de Beteiligten fur Verbindlichkeiten der
Vorgrindungsgesell schaft personlich (; vorausgesetzt natirlich, dass der
Handelnde mit Vertretungsmadit gehandelt hat - andernfals kommt eine
falsus-procurator-Haftunggem. 8 179 BGB in Betracht).

Zweiter Akt: Die Vor-GmbH (8 11 GmbHG)

Mit Abschluss des GmbH-Vertrages wird aus der Vorgrindungsgesell-
schaft die sog. Vor-GmbH, die mit Ausnahme der Redhtsfahigkeit schon
der spateren GmbH entspricht. Auf sie ist bereits GmbH-Redt entspre-
chend anzuwenden, soweit dieses nicht eine Eintragung im Handelsregi-
ster voraussetzt.

Verbindichkeiten der Vorgrindunggesell schaft gehen nicht ohre weite-
res auf die Vor-GmbH Uber. Dazu ist eine speziell e vertragliche Vereinba
rung erforderlich.

Gem. 81111 GmbHG haften de Beteili gten fur Verbindichkeiten, de im
Namen der Vor-GmbH eingegangen wurden, personlich und solidarisch.
Die Haftung richtet sich nach der jewelligen Hohe der Einlage und ist
i.dR. bereitsin desem Stadium auf das Gesell schaftsvermdgen begrenzt.
Dritter Akt: Die fertige GmbH

Erst mit Eintragung ins Handel sregister entsteht die agentliche GmbH mit
alenim GmbHG festgel egten Wirkungen.

Redhte und Pflichten aus Geschéften, de im Stadium der Vor-GmbH be-
grundet wurden, gehen auf die GmbH voll dber, sofern de Geschéfte mit
Ermadtigung aler Gesellschafter von einem Geschéftsfihrer im Namen
der Gesell schaft abgeschlossen wurden.
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Die Grunder haften mit Eintragung nicht mehr fir Verbindlichkeiten der
Vorgesellschaft; die Differenz awischen dem Stammkapital und dem
(durch Ubergang von Verbindlichkeiten aus der Vor-GmbH geminderten)
Gesell schaftsvermogen tragen alle Gesell schafter antellig (Differenzhaf-

tung).

d) Organe
Notwendige Organe der GmbH sind der Geschéftsfihrer (fur die Geschéfts-
flhrung und Vertretung, 886, 35 GmbHG) und de Gesell schafterversamm-
lung (fur die interne Will ensbildurg, §845 ff. GmbHG). Bei kleinen Gesell -
schaften kann - bei grof3en musswegen 877 BetrVG ein Aufsichtsrat hinzu-
kommen (8 52GmbHG).

ag

bb)

Geschéaftsfuhrer

Er braucht gem. 8 6111 1 GmbHG nicht Gesell schafter zu sein, d.h.Fremd-
organschaft ist moglich (Gegensatz: Grundsatz der Selbstorganschaft bel
den Personengesell schaften undder Genassenschaft). Eine Beschrankung
seiner Vertretungsmadit ist gem. 837 GmbHG nur im Innenverhdtnis
mogli ch.

Gesall schafterversammlung

Sie ist das oberste Will enshildungsorgan der GmbH und hesteht, wie der
Name schonnahe legt, aus all en Gesell schaftern.

Die Abstimmung erfolgt gem. 847 GmbHG durch Beschlusgasaung nach
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei jeweil s 50 Euro ei-
nes Geschéftsantell s eine Stimme gewahren (Kapital stimmredt).
Satzungsanderungen bedirfen gem. 53 11 1 GmbHG der qudifizierten
Mehrheit von 34 der abgegebenen Stimmen.

cc) Aufsichtsrat

Er ist durch § 77 BetrVG 1952 erst bel mehr als 500 Arbeitnehmern zwin-
gend vorgeschrieben.
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3. Aktiengesell schaft (AktG) - nur ein kurzer Uberblick

a)

b)

c)

Das Wesen der Aktiengesell schaft
Die AG ist eine Gesell schaftsform fur Unternehmen mit erheblichem Kapital-
bedarf. Das Kapital wird voneiner Vielzahl meist anonym bleibender Aktion&
re aufgebracht, die Aktien gegen Einlagen Ubernehmen. Die AG ist juristische
Person; die Aktionare haften fur die Verbindlichkeiten der Gesell schaft nicht.
Die Organe der Aktiengesell schaft
ag Der Vorstand
(88 76ff. AktG.) 88 77AktG: Geschéftsfuhrung durch den Vorstand
8§ 78AktG: Vertretung durch den Vorstand
Er ist nicht weisungsgebunden, mussaber dem Aufsichtsrat gem. 8 90 Be-
richt erstatten.
bb) Der Aufsichtsrat
(88 95ff. AktG.) Er wird gem. 830 AktG zum ersten Mal von den Grin
dern, danach gem. 88101,1191 Nr. 1 AktG von der Hauptversammiung
gewahlt und kestellt (8 84 AktG) und (berwadt (8 111 AktG) den Vor-
stand.
Nacdh dem Grundsatz der (personellen) Inkompatibilitat darf ein Aufsichts-
ratsmitglied nicht gleichzeitig Vorstandsmitglied sein. Noch weiter geht das
Verbot der Uberkreuzverflechtung: Wenn A im Vorstand der X-AG undim
Aufsichtsrat der Y-AG ist, danndarf B, der im Aufsichtsrat der X-AG ist, nicht
Vorstandsmitglied der Y-AG werden. (Grund Es bestiinde sonst die Gefahr,
dassA undB ihr Verhalten in den verschiedenen Organen aufeinander abstim-
men.)
cc) Die Aktiondrsversammiung (Hauptversammliung
(88 118ff. AktG.)
(P): Euro-AG

Wird es vorerst nicht geben, well Uneinigkeit bez. der Mitbestimmungsfrage
herrscht: In Deutschland ist keine AG denkbar, bel der es weniger Mitbestim-
mungsrechte gibt als bisher; dggu. wird England eine AG-Form mit (mehr) Mitbe-
stimmungsredhten nicht annehmen.

Exkurs: Richtlinien bedirfen der Umsetzung durch die nationalen Gesetzgeber, wah-
rend Verordnungen als supranationales Redcht in den Mitgliedstaaten unmittelbar
gelten.
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VIl. Sonderform: Die e@ngetragene Genassenschaft

1. Geschichtlicher Hintergrund Die Entstehung und Entwicklung der Genossen-
schaftsidee

Genossenschaftsgesetz vom 1.5.1889(!) - BGB erst 1900

Anlage VIl 1 - a: Geschichtliche Hintergrundnformationen, Internetseite

Anlage VIl 1 - b: Entstehung der Genossenschaftsidee, Internetseite der Raiffei-
senbank Bissngen

Anlage VII 1 - c: Genossenschaft heute, Internetseite mit Werbung fir Genossen-
schaftsbanken

2. Die wirtschaftliche Bedeutung der K ooperationsform Genassenschaft
In Deutschland werden derzeit nahezu alle Landwirte, Gartner und Winzer, 90 %
aler Bakerelen undMetzgereien und 65% aller selbstandigen Steuerberater von
einer oder mehreren fachspezifischen Genossenschaften urterstiitzt. Dartiber hin-
aus snd 60% aler Handwerker, 75 % aller Kaufleute und 80% aler Landwirte
Mitgli ed einer Genosenschaftsbank.™
Die deutschen Genossenschaften haben derzeit ca 14 Mio. Mitglieder. Weltweit
hat die Genossenschaftsbewegung inzwischen 500 Milli onen Mitglieder in Uber
100 Landern. Zur Zeit wird de Genossnschaft als eine Form der , Hilfe zur
Selbsthilfe* in zahlreichen Entwicklungslandern etabli ert.
Die Summe der Bilanzen aler Volks- und Raiffeisenbanken ist groler as die der
Deutschen Bank undder Dresdner Bank zusammen (ohre Binnenumsétze).
Anlage VIl 2: Verschiedene Texte aus dem Internet mit Presseartikeln und Statis-
tiken - Gberwiegend zum bayerischen Genassenschaftswesen.

3. Die Rethtsnatur der Genaossenschaft
a) Die gesetzlichen Tatbestandsmerkmalein § 1 Genossenschaftsgesetz

ag nicht geschlossene Mitgli ederzahl
Das bedeutet, dassder Bestand einer Genossenschaft, anders als bei Perso-
nengesell schaften, vamn Ein- oder Austritt von Mitgliedern unabhéngig
ist.'® Dariiber hinaus ergibt sich aus der Festlegung in §1 GenG, dass
durch de Satzung kein geschlossener Mitgliederkreis festgelegt werden
darf (; alenfals die Festlegung einer Mindest- und Hochstzahl ist zul&s-
Sig).

bb) Gesdll schaftszweck: Der genossenschaftliche Forderauftrag
Als esentielles Wesensmerkmal der Genossnschaft!’ unterscheidet der
Forderauftrag sie grundegend von alen anderen Gesell schaftsformen.
Zwar kann beispielsweise auch in einer AG in de Satzung aufgenommen
werden, dass die Forderung der Aktiondre im Vordergrund steht; dieser

> DGRV-Informationsblatt , Genossenschaft: Unternehmensform fiir morgen“, Bonn 1996
' Muller, § 1, Rn. 4.
' Muller, 8 1, Rn. 18,
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Forderzwedk kénrte aer - anders as bel der Genossenschaft - jederzeit
durch Satzungsénderung wieder entfallen.

(1)

(2)

Forderung des Erwerbs der Mitgli eder

Diese Forderung besteht in der Regel darin, duch den Betrieb der Ge-
nossenschaft eine Vermehrung der Einnahmen undeine Verminderung
der Ausgaben im Zusammenhang mit der Erwerbstétigkeit der Genos-
sen herbeizufiihren. Denkbar ist aber auch eine Forderung der Er-
werbstétigkeit ohne Einnahmenvermehrung und Ausgabenverringe-
rung, beispielsweise dadurch, dass den Arbeitnehmern der Genassen
gunstige Leistungen (gunstige Wohnugen, Einkaufsmdgli chkeiten)
angeboten werden, wodurch ein gutes Betriebsklima entsteht und de
Arbetsplétze atraktiver werden.

Forderung der Wirtschaft der Mitgli eder

Unter Wirtschaft iSd. 81 GenG ist die private Haushatung im weli-
testen Sinne zu verstehen. Umfasg ist die gesamte Lebensfihrung, die
nicht in einer Erwerbstétigkeit besteht.*® Die Wirtschaft wird gefor-
dert, wenn de Genossenschaft in wirtschaftlich relevanter Weise z.B.
durch de Ermdglichung von Ersparniseen oder Einnahmen de Mit-
glieder bel der Befriedigung von Bedurfnissen ihrer Lebensfihrung
unterstitzt.

Entgegen dem Gesetzeswortlaut (,, des Erwerbs oder der Wirtschaft”) kon-
nen beide Forderungszwedke auch zusammenfallen. So kdonren Kreditge-
nosenschaften bezwedken, Bankgeschéfte sowohl im geschéftlichen als
auch im privaten Bereich ihrer Mitglieder abzuwickeln, oder landwirt-
schaftliche Bezugsgenossenschaften auch Ware fur den Privatbedarf an-
bieten.

Ob de (ernsthaft) bezweckte Forderung tatsachli ch eintritt, ist belanglos.

cc) gemeinschaftlicher Geschéftsbetrieb

D)

()

Was ist ein Geschéftsbetrieb?

Unter Geschéftsbetrieb ist eine auf organisatorischer Zusammenfas-

sung von Sadch- und Personalmitteln beruhende, planméaldige und auf

Dauer angelegte Téatigkeit zu verstehen, de aif den Abschluss von
vermogensrel evanten Geschaften gerichtet ist.*

Die Genossenschaft mussden Geschaftsbetrieb selbst fihren. Sie muss
also selbst Trégerin der Unternehmensorganisation sein.

Der Geschaftsbetrieb muss ® angelegt sein, dasser dem Forderzwed
dient.

Bedeutung des Merkmals gemeinschaftlich

Uber die Frage, welche Bedeutung das Merkmal , gemeinschaftlich*

hat, wird viel diskutiert; der Streit wirkt sich jedoch im Ergebnis kaum
auf die Redhtspraxis aus.

18 Miuiller, § 1, Rn. 25.
9 Miuiller, 8 1, Rn. 36.
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Die aif die Entstehungsgeschichte éstellende Auffasung von Mul-
ler?® sieht darin lediglich die Postulation eines auf Grundage der ge-
nossenschaftlichen Organisationsvorschriften ummittelbar durch de
Genossenschaft gefuihrten Geschéftsbetriebes.

Exkurs: Gesetzesauslegung

Um festzustellen, ob die Anwendung einer gesetzlichen Regelung auf einen be-
stimmten Lebenssadchverhalt sich mit der Intention des Normgebers vereinbaren
lasst, bedirfen Gesetzestexte der Auslegung. Hierbei wird die Vorschrift von ver-
schiedenen Seiten beleuchtet:

1. Der Wortlaut wird untersucht (Grammatische Interpretation). Beispiel: Mit dem
Wortlaut des aten Tatbestandes der ,schweren Korperverletzung® (vor In-Kraft-
Treten des 6. Strafrechtsreformgesetzes), in dem angeordnet wurde, dassder Verlust
der ,Zeugungsfahigkeit* des Opfers sich strafschérfend auswirkt, war es gramma-
tisch nicht zu vereinbaren, auch den Verlust der weiblichen Fortpflanzungsfahi gkeit
einzubeziehen. Die klare Grenze, die der Wortlaut gezogen hatte, konrte nicht durch
Auslegung umgangen werden.

2. Es wird untersucht, in welchem Kontext die Norm steht (systematische Interpre-
tation). Beispiel: Der Katalog der unpféndoaren Sachen in §811 ZPO steht im Ab-
schnitt Gber Zwangsvoll stredkung wegen Geldforderungen. Der Normkontext ver-
bietet es daher, §811 auch bei Vollstreckung zur Bewirkung der Herausgabe be-
stimmter beweglicher Sachen (z.B. Herausgabe des unter Eigentumsvorbehalt ver-
kauften Bettes) anzuwenden, wenngleich sich das aus dem Wortlaut des § 811 selbst
nicht ergibt.

3. Die Entstehungsgeschichte der Norm wird in die Betrachtung einbezogen (Ge-
schichtliche Interpretation).

Aus den genannten Schritten ergibt sich die Intention des Gesetzgebers, der Telos
der Norm. Die Zusammenfihrung der gewonrenen Ergebnisse wird oftmals fé sch-
lich als eigenstandiger Interpretationsansatz (,,tel eologische Interpretation”) bezeich-
net.

b) Versuch einer gesell schaftsredhtli chen Einordnung

Einordnurg der Genossenschaft in de Kategorien Personengesell schaft/Kapi-
talgesell schaft bzw. Verein (vgl. Tabelle unter 1V) auf der Grundage des bishe-
rigen Kenntnisgandes unter Zuhil fenahme des Gesetzes.

Ergebnis. Die Genossenschaft hat offensichtlich mit beiden Gruppen etwas
gemeinsam:

2 Miller, § 1, Rn. 44.
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mit den Personengesell schaften: mit den Kapitalgesell schaften:

- esgibt kein festes Grundkapital, - die nichtgeschlossene Mitgli eder-

- die Mitgli edschaft wird nicht zehl und de Uberdauerung des
durch Zeichnung eines Ge- einzelnen Mitglieds (s. S. 39),
schéftsanteil s erworben, vgl. §15 - die */,-Mehrheit fiir Satzungsan-
GenG, derungen (vgl. § 1611, IV GenG),

- 0one man - one vote; Stimmredt - vorgesehene Organe (korper-
nad Personen und ncht nach schaftliche Verfasaung),
Kapitalbeteiligung (8 43111 - sieist juristische Person (§ 171
GenG) GenG)

Die Ahnlichkeiten zum Verein tberwiegen de Ahnlichkeiten zu den Personen-
gesell schaften; deshalb wird de Genossenschaft haufig als ,, persondistisch
ausgestalteter Verein® bezeichnet. (Damit liegt man jedoch nahe an einem O-
xymoron, well sich Vereine gerade durch ihre nicht-personali stische Ausges-
taltung auszeichnen.)

4. Entstehung einer Genossenschaft

a) Die gesetzlichen Griindungsvoraussetzungen

ag

bb)

Griandungsmitgli eder

Es misen sich gem. 84 GenG mindestens seben Grindungsmitgli eder
finden (wenn de Zahl der Genossen spéter unter sieben sinkt, hat das Ge-
richt gem. 8 80 GenG auf Antrag des Vorstandes oder nadh sedhs Moneten
von Amts wegen die Genossenschaft aufzul 6sen),

Statut

Gem. 85 GenG mussein Statut in schriftlicher Form errichtet werden, das
im Einklang mit § 1 GenG steht und den Mussvorschriften der 886 und 7
GenG entspricht,

Einschulx Das Genossenschaftsgesetz bestimmt in zahlreichen Féllen, dass
die Satzung von seinen Bestimmungen abweichende Regelungen aufstel-
len kann. Einige dieser Félle seien varab - nur Uberblicksartig - erwahnt
(Einzelheiten dazu spéter):

- 8 1611-1V: zusétzliche Erfordernis<e flr satzungsgemale Beschllss,

- 8 19II: Mal3stab fur die Verteilung von Gewinn undVerlust so-
wie Auszahlung des Gewinns vor Erreichung des Ge-
schéftsantell s,

- §21al: Verzinsung des Geschéaftsguthabens,

- 824112 Anzahl undArt der Bestell ung der Vorstandsmitgli eder,

- 8§25 2 Ausgestaltung der Vertretung der Genossenschaft durch
die Vorstandsmitgli eder,

- 8 271: Beschrankung der Geschéftsfiihrungsbefugnis des Vor-
standes,
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- 8 361: Zahl der Aufsichtsratsmitglieder sowie Beschlussahig-
keit underforderliche Mehrheiten fur Aufsichtsratsbe-
schltsse,

- 843ll: Mehrheitserfordernisse bel Beschlusgasaingen der Gene-
ralversammlung,

- 843ll1: Gewéhrung von Mehrstimmredhten,

- §68II: Zusétzliche Grinde fur den Auschlusseines Genossen,

- §105I: Ausghlussder Nachschusflicht im Konkursfall,
- § 105I1: Beredhnungsmodus fir die Nachschus9fli cht,

- 8121 Hohe der Haftsumme bel Betelligung mit mehreren Ge-
schéftsanteil en.

cc) Vorstand undAufsichtsrat

dd)

Gem. 89 GenG misen ein Vorstand (mindestens 2 Mitglieder, 8§24 |
GenG) und ein Aufsichtsrat (mindestens drei Mitglieder, 8§ 36 GenG) be-
stellt werden. Gem. § 37 GenG kann riemand keide Amter gleichzeitig
ausiiben, was sch aus der Kontrollfunktion des Aufsichtsrates erklart
(Grundsatz der personellen Inkompatibili tét, vgl. oben S. 34).
Beschelnigung des Prifungsverbandes

zudem muss die Bescheinigung eines genassenschaftlichen Prifungsver-
bandes eingehadt werden (vgl. 811 11 Nr. 3 GenG),

ee Anmeldung zur Eintragung

Letztlich muss der Vorstand gem. 8810 I, 11 GenG die Genossenschaft
zur Eintragung ins Genossenschaftsregister anmelden. (8 11 GenG durch-
gehen!)
(1) Gerichtliche Antragsprufung
Das Gericht prift nungem. 811 a GenG den Antrag (8 10 durchge-
hen!) undrichtet dabei das Augenmerk insbesondere auf folgende Fra-
gen:
(8 Zusténdigkeit
Bin ich tbkerhaupt sadhlich undortlich zusténdig? (Das prifen alle
Gerichte immer zuerst, denn dadurch kdnren siesich ulU. viel Ar-
beit ersparen.)
(b) Genossenschaftszwedk
Steht der Zwedk der Genossenschaft in Einklang mit 8 1 GenG?
(c) Notwendiger Satzungsinhalt
Hat die Satzung den nawendigen Inhalt?
(d) Ordnungsgemaliie Anmeldung
Hat die Anmeldung den nawendigen Inhalt?
(e) Erforderlichkeit stadlicher Genehmigung

Ist eine staali che Genehmigung erforderlich? (bel Bankgeschéften
ist z.B. gem. 8§43 KWG eine Genehmigung durch das Bundes-
aufsichtsamt fir Kreditwesen néig)

() Mitglieder- oder Glaubigergefahrdung
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Ist eine Geféhrdung der Mitglieder- oder Glaubigerbelange zu be-
flrchten, wenn eingetragen wird? (8 11 Il GenG)
Ein wichtiges Hilfsmittel bei der Beantwortung dieser Fragen
stellt das Griindurgsgutachten des Prifungsverbandes dar, das sit
1976 erforderlich ist. Das Gericht ist alerdings nicht an das Gut-
achten gebunden. Die Satzung wird nicht auf Zwedkmaliigkeit hin
Uberpraft.
(2) Eintragung der Genossenschaft
Das Gericht trégt die Genaossenschaft ein
(3) Veoffentlichung des Statuts
Zudem veroffentlicht das Gericht auszugsweise das Statut der Genos-
senschaft (8§ 12GenG).

b) Der zeitliche Ablauf der Griindung

Gem. 8§13 GenG steht fest: Vor der Eintragung werden de Redite @ner einge-
tragenen Genossenschaft nicht erworben.

Es féllt auf, dass§ 13 bereits bestimmt, dass, die Genossenschaft” die Redhte
einer eingetragenen Genossenschaft vor der Eintragung nicht hat. Dies lasg
zwel Deutungen zu: Zum einen konrie sich 813 GenG auf Genosenschaften
beschranken, de letztlich eingetragen wurden undlediglich fur diese klarstel-
len, dassdie Eintragung eine Zasur darstellt. Zum anderen konrte 8§ 13 einen
Hinweis darauf enthalten, dassder Zusammenschluss zu einer Genossenschaft
bereits vor der Eintragung gewise Redtswirkungen entfatet. Die zweite
Deutung entspricht der Rechtswirklichkeit, wenngleich sich dese nicht auf
§ 13 stutzt: Denn in der Tat ist die Genossenschaft vor der Eintragung kein
»rediliches Nichts®.

ag Diefrihe Grindwungsphase: Vorgrindungsgesell schaft

Sie reicht vom Zusammenschluss zur Griindung einer Genossenschaft bis
zur Annahme aner Satzung. In desem Stadium besteht noch keine Genos-
senschaft, aber vielfadch bereits eine ,, Gesell schaft zur Griindung einer Ge-
nossenschaft”, vielfad auch ,, Vorgriindungsgesell schaft* genannt.
Sobald sich de Griundungmitglieder zusammenschlief?en und ernstlich
verabreden, dass se @ne Genossenschaft griinden wollen, erflllen sie die
Vorausstzungen einer BGB-Gesell schaft; auch, wenn sie das nicht wol-
len, geschweige denn gar bezwecken: das ist, wie wir inzwischen wisen,
fUr die Entstehung von Gesell schaften irrelevant (s.0. S. 16).
Wir erinnern urs an de drei Beine ener BGB-Gesell schaft:
(1) Vertrag
Er mussnicht schriftlich sein, s.0. S. 15; die Abrede: ,Wir griinden ei-
ne Genossenschaft” ist BGB-Gesell schaftsvertrag (!).
(2) Gemeinsamer Zwedk
Zwe ist die Griindung einer Genossenschaft
(3) Beitrage
Die Beitrage bestehen darin, alle zur Griindung notwendigen Schritte
(s. dazu 0.S. 38) vorzunehmen.
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bb)

co)

In deser Phase haften ale Grindungsmitglieder gemald den Regeln Ulber
die BGB-Gesell schaft unbeschrankt personlich. Die Gesell schaft endigt
gem. 8§ 726 BGB mit Griindung der Genossenschaft wegen Erreichens des
Gesell schaftszwecks.

Die Phase der Vor-Genossnschaft

Siereicht von der Aufstellung einer Satzung bis zur Eintragung im Genos-
senschaftsregister (diese Eintragung herbeizufuhren, ist Zwedk der Vor-
Genossenschaft).

Die Vorgenassenschaft ist nicht Redhtsnadhfolgerin der Vorgrindungsge-
nosenschaft, d.h. va alem, dass $e nicht in deren Redhte und Pflichten
eintritt. Wenngleich de Vor-Genossenschaft noch keine Genossenschaft
ist, sind auf sie bereits einige Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes
anwendbar. Mangels Rechtsfahigkeit der Vor-Genossenschaft konren des
aber nur solche Vorschriften sein, de keine Rechtsfahigkeit voraussetzen,
vgl. § 13GenG.

Die Vorgenossenschaft kann kereits finanziell e Verpfli chtungen eingehen.

Wenn es géter nicht zur Griindung kommt, haften de Grindungsgesell -
schafter fir die Verluste, die die Vor-Genossenschaft madit, unbeschrankt
personlich (vgl. BGH NJW 1997, 1507.

Diese unbeschrankte Verlustdedkungshaftung wurde lange Zeit mit der
Begriindung abgelehnt, dassein Vertragsabschlussim Hinblick auf eine zu
grindende juristische Person konkudent die Erkldrung enthalte, dassdie
Grunder nur in Hohe der von ihnen tbkernommenen Einlageverpflichtung
haften wollen. Eine Schlechterstellung der Glaubiger gegentiber Glaubi-
gern einer ,fertigen“ Genossenschaft lag darin nicht, weil auch nach der
Grindung gem. 82 GenG nur das Genossenschaftsvermbgen (, zu dem
auch Anspriiche der Genossenschaft gegen Genossen gehoren,) haftet.

Die neue Rechtsprechung bgaht die unbeschréankte Haftung vor allen mit
dem Argument, dassdie juristische Person, hinter der sich de Genaossen
gpéter verstedken kdmen, nach dem klaren Wortlaut des 8 13 gerade noch
nicht existiert, so dassauch kein Anlassbesteht, ihnen diesen wichtigsten
Vorteil bereits vor der Entstehung zu gewahren.

Diesem Ergebnis liegen womdglich auch rechtspaliti sche Erwagungen
zugrunce: Die Genas®n haben auf diese Weise an grofies Interese an der
Eintragung; missen sie doch sonst beflirchten, aus immer neuen Geschéf-
ten der Vor-Genossenschaft unbeschrankt personlich zu haften. Man kann
also seit dieser Entscheidung mehr denn je von einer echten ,, Eintragungs-
obli egenheit“#* sprechen.

Die fertige Genossenschaft

ist Rechtsnadhfolgerin der Vor-Genossenschaft. D.h.:

Nach der Grinduwng erlischt die Verlustdedkungshaftung nicht; sie heil3t
jetzt nur anders, namlich Vorbelastungshaftung, weil es sch um Belas-
tungen aus der Zeit vor der - nurmehr erfolgten - Entstehung der Genos-
senschaft handelt (, oder auch Unterbilanzhaftung). Wenn des anders

2L v/gl. zum Obli egenheitsbegriff oben Seite 22.
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wére (keine oder nur beschrénkte Haftung fur Schulden der Vor-Genos-
senschaft), wirde der Anreiz, die Eintragung moglichst schnell herbeizu-
flhren, wieder zunichte gemacht und sogar ins Gegenteil verkehrt werden:
Man wurde sich weit tber die Hohe der Glbernommenen Einlageverpflich-
tungen hinaus verschulden und duch eine spéate Eintragung von einem
Teil der Verpflichtungen frel werden (undletztlich nur in Hohe der Einla-
geverpflichtungen heften).

Mit der Eintragung gilt die Genossenschaft gem. 8§17 1l as Kaufmann.
D.h.,siewird so behandelt, wie @n Kaufmann (s.o. S. 22), obwohl sie kei-
ner ist: Die Kaufmannseigenschaft wird ,, fingiert®.

Definition: Eine ,Fiktion“ im juristischen Sinneist die Annahme dessen, was mit Si-
cherheit nicht wahr ist. (vgl. den bereits besprochenen § 377 Il: Die Wae ,gilt ds
genehmigt”, obwohl sicher keine Genehmigung zugegangen ist. Weitere typische
Beispiele fur Fiktionen als Reaktion auf Obliegenheitsverletzungen finden sich im
Unterhaltsredit.)

Demgegeniber ist eine ,Vermutung* oder , Unterstellung’ die Annahme d@ner Tat-
sache, deren Wahrheitsgehalt unklar ist. Beispiel: Die strafrecdtliche Unschuldsver-
mutung.
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Ubungsfall 3:

A, B, C, D, E, F und G wollen eine Genossenschaft griinden. Die Satzung bestimmt, dass
der Geschéftsanteil i.H.v. 6.000Euro zunddhst i.H.v. 500 Euro einzuzahlen ist. Auf¥rdem
bestimmt sie den hach qualifizierten Volkswirt V zum Vorstandsmitglied.

a) Ist die Satzungsbestimmung wirksam? (Antwort: Neinwg. 8 7Nr. 1 Hs. 2 GenG)

b) Ist V Vorstandsmitglied geworden? (Antwort: Neinwg. 8 911 GenG)

Ubungsfall 4:

Die Bauunternehmer Didi Dachdedker, Bernie Beton undEgon Erdreich wollen eine Woh-
nungsbaugenossenschaft grinden. Sie Uberreden den Geschéftsfuhrer Carl Céfer der C-
GmbH, mit seiner GmbH bel ihnen einzusteigen. Auf¥erdem melden sich nach Anton Ar-
chitekt und Fred Fliel3enleger. Da sie gehdrt haben, dassmindestens seben Personen fir die
Grunduwng erforderlich sind, erklért sich noch de Ehefrau des Erdreich, Gertrud, lLereit,
Grundungsmitglied zu werden. Carl Céfer hdt die Zustimmung der Gesell schafterver-
sammlung zur Griindung der Genossenschaft ein.

Die Satzung wird ordnungsgemal? erstellt sowie en Vorstand undAufsichtsrat gewahlt, der
die Genossenschaft unter dem Namen , Wohnungsbaugenossenschaft Flinke Kelle" zur Ein-
tragung beim Genossenschaftsregister anmel det.

Wird das Amtsgericht die Eintragung vornehmen, wenn das Griindungsgutachten des Pri-
fungsverbandes positiv ausfallt ?

5. Genossenschaftliche Prinzipien im Uberblick
a) Prinzip der Selbsthilfe

Freiwilli ger Zusammenschluss mehrerer, um im wirtschaftlichen Wettbewerb
Zu bestehen.

b) Prinzip der Selbstverwaltung
- Die Generalversammlung ist oberstes Organ der Genossenschaft,
- Das Prinzip der Selbstorganschaft ist in § 911 GenG gesetzlich verankert,
- demokratische Entscheidungsfindung

c) Prinzip der Selbstverantwortung

- personliche Haftung fur Verbindichkeiten (seit 1973 duch de Satzung ab-
dingbar)

6. Die Organe der Genossenschaft
Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und de General-
versammlung (bzw. bei grofien Genossenschaften die an deren Stell e tretende Ver-
treterversammiung).
Aus der Aufteilung der Zustandigkeiten folgt, dassim Verhdltnis der Organe zuei-
namder kein Uber- Unterordnungsverhdtnis, sondern ein Gleichordnungsver-
haltnis besteht.”?

22 | ang/Weidemdill er/Metz/Schaffland, vor § 24Rn. 3, 4.
43



Vorlesung Kooperationsrecdt Dr. Christian Lucas

44

a) Der Vorstand (88 24 Ivs 35 GenG)
(Die GmbH hat im Gegensatz zur Genossenschaft keinen Vorstand, nu einen
Geschéftsfuhrer, der gelegentlich ,, Vorstand* genannt wird (s.o. S. 33). Die Ge-
sell schafterversammliung der GmbH ist dem Geschéftsfuhrer eindeutig Gberge-
ordnet.)

ag

bb)

co)

Zusammensetzung und Wahl des Vorstandes

Gem. 82411 1, 2 GenG besteht der Vorstand der Genossenschaft aus min-
destens zwel Genossenschaftsmitgliedern (Prinzip der Selbstorganschaft!)
und wird von dr Generalversammlung gewéhlt. Das Statut kann gem.
8 2411 2 GenG eine andere Art der Bestellung (z.B. durch den Aufsichtsrat
- dasist oftmals bereits in Mustersatzungen so vorgesehen) festsetzen.
Abwei chendes bestimmt bei groen Genassenschaften § 31 11 MitbestG.
Arten vonVorstandsmitgliedern

(1) Hauptamtliche Vorstandsmitgli eder

sind aus<chliefdich oder fast ausschliefdlich fir die Genossenschaft té-
tig. Fur ihre T&tigkeit erhalten sie grundsétzli ch ein Entgelt.

(2) Nebenamtliche Vorstandsmitgli eder

Uben einen anderen Hauptberuf aus und arbeiten nur zeitweise fur die
Genosenschaft. Sie sind regelméliig ebenfall s gegen Entgelt tétig.

(3) Ehrenamtliche Vorstandsmitglieder (8 24 111 1 Alt. 2 GenG)

erhalten grundsétzlich kein Entgelt, sondern nur eine Aufwandsent-
schadigung, ggf. in Form einer Pauschale.
Die Kompetenzen der Vorstandsmitglieder sind nicht davon abhéngig, in
welche der Kategorien sie fallen.
Ein Sonderproblem stellt sich bel den Kreditgenossenschaften: 8 33 | Nr. 1
KWG (Kreditwesengesetz) bestimmt, dass die Erlaubnis zum Betreiben
des Bankgeschéfts versagt oder aufgehoben werden darf, wenn das Kre-
ditinstitut nicht mindestens zweli Geschéftsleiter hat, die nicht nur ehren-
amtlich tétig sind. Die Definition des Bundesamtes fur Kreditwesen fir ein
ehrenamtliches Vorstandsmitglied in desem Sinne ist jedoch enger als die
oben genannte: Es darf keine Vergutung bezahlt werden, keine dienstver-
tragliche Beziehung bestehen und keine tatsachliche Einbindung in de
Leitung bestehen. Das Erfordernis zweier nicht-ehrenamtlicher Vor-
standsmitglieder wird auch als,, Vier-Augen-Prinzip* bezeichnet.
Aufgaben undBefugnisse des Vorstandes
(1) Generelle Umschreibung
Der Vorstand het gem. § 27 | 1 GenG die Genos®enschaft unter eige-
ner Verantwortung zu leiten. Diese Regelung ist seit 1973an das Akti-
enredht angelehnt (, wo sich in 876 | AktG eine paralele Vorschrift
findet). (Der GmbH-Geschéftsfihrer kann dggu. durch Gesell schafter-
beschliisse in seiner Vertretungsbefugnis beschrénkt werden, was al-
lerdings nur im Innenverhdtnis wirkt, 8 37 GmbHG, s.o. S. 33). Er
tragt die Verantwortung fir die Organisation des Unternehmens owie
fur die gesamte Geschéaftspaliti k.




Vorlesung Kooperationsrecdt Dr. Christian Lucas

)

3)

Weder die Generalversasmmiung noch der Aufsichtsrat sind kefugt,
- dem Vorstand Weisungen zu erteilen, - die Ausfihrungen der vom
Vorstand keschlossenen Mal3rehmen voneiner Zustimmung abhéngig
zu macdhen oder - Leitungsbefugnisse des Vorstandes zu Ubernehmen.

Geschéftsfuhrung

(zur Abgrenzung von ,Vertretung® s.0. S. 20!) Die Geschaftsfuh-
rungsbefugnis des Vorstandes umfasg al e Rechtshandiungen undtat-
sacdhlichen Handungen, de der Verwirklichung des Unternehmensge-
genstandes und der Erfiillung des Forderauftrags dienen. Dies gilt so-
wohl fur die Kundenbezehung zu Mitgliedern unddritten (Vertrags-
abschliss) as auch fur die Mitgliedsbezehung (Zulassung von Bei-
trittss und Beteili gungserkldrungen, Vorbereitung der Generalver-
sammlung, Durchfiihrung vonAusschlussrerfahren).

Sie umfasg hingegen nicht:

- die Gestaltung der Satzung,

- die egenstandige Bestellung und Abberufung von Organen, sowie

- die in der Satzung ausdrucklich und konkret von der Geschéftsfuh-
rung des V orstandes ausgenommenen Bereiche.

Achtung: Sowohl in der nicht-amtlichen Gesetzesiiberschrift a's auch
im Gesetzestext selbst ist von einer Beschrankung der Befugnis zur
»Vertretung® die Rede (827 11 1 GenG); inhdtlich geht es jedoch in
§ 271 2 GenG - mangels Aufenwirkung - lediglich um eine Beschréan-
kung der Geschéftsfuhrungsbefugnis.

Beispiele fur unzuldssge Beschrénkungen der Geschéftsfiihrungsbe-
fugnise des Vorstandes durch die Satzung: ,alle Geschéafte von be-
sonderer Bedeutung sind awsgenommen”, , alle grundsatzlichen Fra-
gen der Geschéftseitung sind awsgenommen” (zu unkestimmt), ,alle
durch Beschlussder Generalversammung/des Aufsichtsrates naher zu
bestimmenden Bereiche sind awsgenommen” (unzulédssge Bindung an
Beschliiss anderer Organe).

Die Formulierung , Ein anderes Organ der Genossenschaft® (in §27
Il 2 GenG) bezeichnet z.B. den Genossenschaftsbeirat (ein standiger
Mitgli ederausschuss.

Vertretung der Genossenschaft

Vertretung heift, fir einen anderen rechtswirksam Will enserkl@rungen
in seinem Namen abzugeben (aktive Vertretung) oder zu empfangen
(pasgve Vertretung), vgl. 8164 BGB. Zur Wiederholung: Im Gegen-
satz zur Geschéftsflihrungsbefugnis, die das redtliche Durfen im In-
nenverhdltnis beschreibt, bezeichnet die Vertretungsbefugnis das
redhtliche Konnen im Aul¥enverhéltnis (s.0. S. 20).

Gem. 8251 GenG (lesen!) ist echte Gesamtvertretung die Regel, die
Satzung kann aber auch Einzelvertretung oder unechte Gesamtvertre-
tung (8 25 Il: zusammen mit einem Prokuristen) anordnen (vgl. zu
diesen Vertretungsformen dben S. 24). Solche formellen Beschran-
kungen der Vertretungsbefugnis werden gem. 829 | Alt. 2, Il GenG
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dritten gegeniiber jedoch erst dann wirksam, wenn sie in das Genos-
senschaftsregister eingetragen undbekannt gemadt wurden.

Passv sind de Vorstandsmitglieder gem. § 251 3 GenG immer ein-
zdvertretungsberedtigt.

Exkurs: Das Genossenschaftsregister geniefdt - genau wie das Handelsregister (vgl.
dazu oben S. 22) - negative Publizitat, d.h: Man darf seinem Schweigen trauen;
und s auch dann, wenn man gar nicht hineingesehen hat. § 29 | ist insbesondere
selbst dann anzuwenden, wenn schon die (an sich durch die nun fehlende Eintra-
gung) zu berichtigende Voreintragung unterblieben war (BGHZ 55, 267/272).

In 8291l ist bestimmt, dassdas Genossenschaftsgesetz z2udem positive Publizitats-
wirkung (zugunsten degenigen, in dessen Angelegenheiten eine Eintragung erfol-
gen soll) entfaltet.

Inhdtlich kann de Vertretungsmadt des Vorstandes jedoch nicht be-
schrankt werden. Selbst dann, wenn de Satzung beispielsweise den
Abschluss von Grundstiicksgeschaften von der Zustimmung des Auf-
sichtsrates abhéngig macht, kann der Vorstand deses Geschaft mit
Wirkung fur die Genossenschaft vornehmen.

Gegentiber dritten mussdie Genossenschaft gem 8 31 BGB fur Scha
den haften, de der Vorstand verursacht hat.

dd) Haftung des Vorstandes

Die grofRe Machtfille des Vorstandes geht gem. 834 1 GenG mit beson
ders hohen Sorgfaltspflichten einher. (Ahnlich: § 93 AktG, etwas shwé
cher: 83471 HGB, Normalfall: § 2761 BGB, verringerter Sorgfaltsmal-
stab: § 277 BGB [dili gentia quam in suis] - worauf z.B. § 708 fur BGB-
Gesell schafter Bezug nimmit - gilt aber nicht im Stral3enverkehr.)

In den Absétzen Il bis VI des 8 34 (durchgehen!) ist bestimmt, urter wel-
chen Vorausstzungen ein Vorstandsmitglied der Genossenschaft gegen-
Uber zum Ersatz verpflichtet ist. Die Haftung ist personlich, unbe-
schrankt und- sofern mehrere Vorstandsmitglieder gegen ihre Sorgfalts-
pflicht verstofRen haben - gesamtschuldnerisch iSd. §8421 ff. BGB. Sie
kann ncht ausgeschlosen oder gemindert werden (z.B. durch de Sat-
zung).

~-Namentlich® (in 834 IlIl) ist ein Schlusslwort fir ene nicht-
abgeschlossene Aufzdhlung. Hinzu kommen eine Fulle anderer Pflicht-
verletzungen, de zur Haftung des Vorstandes fiihren kémen, z.B.: - Un-
zuldssge Eigen- oder Drittforderung (z.B. Sonderkondtionen fur sich
selbst oder einzelne Genosen, Spenden undsonstige Leistungen zur For-
derung der Allgemeinheit, die angesichts des Forderzwecks nicht ange-
mesen sind), - ungenosenschaftliche Mitgliederférderung (Forderung
des Erwerbs oder der Wirtschaft der Genossen wie bei Kapitalgesdll -
schaftern durch Einlageverzinsung und Dividendenausschiittung), - unge-
nossenschaftliche Selbstforderung des Genossenschaftsunternehmens (die
Genossenschaft betreibt ihr Unternehmen schliefdich nicht um ihrer selbst
will en; Unternehmenswadstum schlégt sich nicht im erforderlichen Aus-
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mal3e zugunsten der Mitglieder nieder), - Nichtmitgliedergeschaft ohre
statuarische Grundage, - Erwerb genossenschaftlicher Beteili gungen, de
dem 8 111 GenG entgegenstehen.
Bei Prozesen gegen Vorstandsmitglieder, die die Hauptversammiung be-
schlossen hat, wird de Genossenschaft gem. 839 GenG durch den Auf-
sichtsrat vertreten.
Versicherungsmdglichkeiten: In den USA werden flachendeckend Ma-
nagementversicherungen abgeschlossen; in Deutschland gibt es erste, zag-
hafte Ansdtze: Die Allianz bietet beispielsweise seit 1996 eine Vermo-
gensschaden-Haftpfli chtversicherung fur Geschéftsfihrer, Vorstande und
Aufsichtsréte an.
Ende der Amtsdauer des Vorstandes
Die Berufung zum Vorstandsmitglied ist gem. 8§24 Il 2 GenG jederzeit
widerruflich. Auch duch die Satzung kann de Amtszeit befristet oder eine
Wiederwahl verboten werden.
Die Vorstandstétigkeit endet im einzelnen durch:
(1) Zeitablauf,
(2) Tod desVorstandsmitgli eds,
(3) freiwilli ge Amtsniederlegung,
(4) Aus<heiden aus der Genossenschaft
(@ aufgrundeigener Kiindgung der Mitgli edschaft,
(b) durch Aus<hluf3,
(5) Widerruf der Bestellung,
(bereits oben erwahnt)
(&) einhergehend mit Kiindgung des Dienstverhdtnisses
In der Kiindgung des Dienstverhdltnisses, die nach hM. der Ge-
neralversammiung obliegt, liegt grundsétzlich auch der Widerruf
der Bestellung. (Normalerweise ist sogar in den Satzungen vorge-
sehen, dbss eine Beendigung des Anstellungsverhdtnisses die
Aufhebung der Organstellung zur Folge hat.) Es snd jedoch Aus-
nahmen denkbar: So endet der Dienstvertrag, nicht aber die Or-
ganstellung, wenn ein hauptamtliches Vorstandsmitglied zum eh-
renamtlichen wird.
(ag Fristgeméalde (ordentliche) Kiindgung gem. §622 BGB
(bb) Fristlose Kiindgung gem. § 626BGB
Sie afordert eine sorgféltige Abwagung, bei der die Schwere
der Verfehlungen, deren Folgen fur die Genossenschaft, der
Grad der dadurch erlittenen Vertrauenseinbule, die Grofle
des Verschuldens, die Wiederhoungsgefahr, die Lange der
Dienstzeit etc. einbezogen werden misen.
Wichtige Griinde iSd. 8626 BGB sind beispielsweise: Tau-
schung, Arbetsverweigerung, vorsatzliche Schledterfil-
lung, Treuepflichtverletzung, schwerwiegende Verstol3e ge-
gen de Satzung.
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Eine Anhdrung des betroffenen Vorstandsmitgliedes ist in
aler Regel gebaten.
(b) fristloser Widerruf der Organstell ung (isoliert)

Er ist gem. 8§24 111 2 GenG jederzeit auch ohre vorherige Anhé-
rung und ohne die Angabe von Griinden - ebenfalls durch de Ge-
neralversammlung (das folgt aus 8824 111, 40 GenG, hM. BGHZ
60, 333335 - mdglich. Ein wichtiger Grund mussalso nicht vor-
liegen!
Fir die Entscheidung der Generalversammliung ist idR. eine einfa-
che Mehrheit ausreichend (wie immer, wenn Gesetz und Satzung
nichts anderes vorsehen, 843 11 1 GenG).
Diese fur den Vorstand geféhrliche Regelung redhtfertigt sich aus
seiner grofen Maditfille, die uneingeschranktes Vertrauen der
Mitglieder voraussetzt. Schon unlestétigte Zweifel an der pflicht-
gemal3en Ausiibung der Vorstandstétigkeit missen ausreichen, um
dem Vorstand de Leitungsmacht zu entziehen.
Da die Einberufung der Generalversammiung u.U. einige Zeit
dauern kann, ret der Aufsichtsrat gem. 8§40 GenG die Moglich-
keit, Mitglieder des Vorstandes vorlaufig von ihren Geschéften zu
entheben.

Zum Vergleich: - In der AG kann der Vorstand gem. 884 Il
AktG nur bel Vorliegen eines wichtigen Grundes (sofort) abberu-
fen werden, undzwar durch den Aufsichtsrat; - In der GmbH ist
die Bestellung gem. 8 381 GmbHG zwar grundsétzlich auch ohre
wichtigen Grund widerruflich; Im Gesell schaftsvertrag kann sie
jedoch gem. 838 Il GmbHG vom Vorliegen eines wichtigen
Grundes abhangig gemadt werden. Das geht bel der Genosen-
schaft gerade nicht.

(6) Auflosung der Genossenschaft.

b) Der Aufsichtsrat
agd Zusammensetzung undWahl des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat wird gem. 836 GenG von der Generalversammiung ge-
wahlt und kesteht aus mindestens drei Mitgliedern (Prinzip der Selbstor-
ganschaft!). Das Vorschlagsrecht fur die Wahl zum Aufsichtsratsmitglied
liegt auschliefdich bei der Generalversammlung. Vorstandsmitglieder
durfen wegen ener moglichen Interesenkadlision richt vorschlagen
(h.M)).

Besonderheiten ergeben sich aus den gesetzlichen Regeln Ulker betriebli-
che Mitbestimmung: Gem. 8877 Il BertVG 1952 misen bei Genossen-
schaften mit 500 undmehr Arbeitnehmern ein Drittel der Aufsichtsrats-
mitglieder Arbeitnehmervertreter sein. Bei mehr as 2000 Beschéftigten
besteht der Aufsichtsrat gem. 8 7 MitbestG aus Mandatstragern, de je zur
Hafte von der Generalversammlung und vonden Arbeitnehmervertretern
gestellt sind. Problem: Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat konren
leicht in einen Gewissenskonflikt geraten, well sie enerseits die Arbeit-
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co)

nehmer Uber die Lage des Unternehmens unterrichten soll en, aber anderer-
seits as Mitglieder des Aufsichtsrates der Schweigepfli cht unterliegen.
8 37 GenG bestimmt, dassniemand gleichzeitig Aufsichtsratsmitglied und
Vorstandsmitglied sein kann (vgl. zur AG o. S. 34).
Vergutung der Aufsichtsratsmitgli eder
Gem. 8§36 |1 GenG durfen de Mitglieder des Aufsichtsrates keine Tantie-
men (nach dem Geschéftsergebnis bemessene Verglitung) beziehen. Bei
der AG ist dies beispielsweise zulasdg, vgl. 8 113lI11.
Der Grund, warum dies bei der Genossenschaft anders ist, ist besondere
Ausrichtung genossenschaftlicher Unternehmen: Hier steht die Mitglie-
derforderung im Vordergrund und icht eine moglichst hohe Kapitalren-
dite. Der Aufsichtsrat soll also gerade nicht in erster Linie an holen Ge-
winnen interesgert sein, sondern vielmehr daran, dassder genossenschaft-
liche Forder zwed erfillt wird.
Aufgaben undBefugnisse des Aufsichtsrates
(1) Prufungspflichten
Der Aufsichtsrat hat gem. 838 GenG die Aufgabe, den Vorstand
zu Uberwachen. Er muss sch dazu ,von dem Gange der Angelegen-
heiten der Genossenschaft [...] unterrichten”.
Dazu gehort beispielsweise ene Priufung - der Lagerbestdnde (min-
destens dichprobenweise), - der Forderungen, - der Angemessenheit
von Aufwendungen, - des Zustandes der Betriebseinrichtungen, - der
Jahresbilanz auf Ubereinstimmung mit den Nadhweisen tiler Aufwen-
dungen und Ertrage, - der Vorschlage des Vorstandes zur Ergebnis-
verwendung /bzw. Verlustded<ung.
(2) Sichan de Prufung anschlief3ende Pfli chten

Nacdh der Prifung des Geschaftsberichtes muss der Aufsichtsrat eine

Stellungnahme verfassen und gegentber der Mitgliederversammiung

Bericht erstatten. Er hat zudem auf die Beseitigung festgestellter Man-

gel hinzuwirken.

(3) Sonstige durch das Gesetz bestimmte Aufgaben

Der Aufsichtsrat mussgem. 8 39 Il jede Gewdhrung vonKredit an ein

Vorstandsmitglied und jede Annahme énes Vorstandsmitglieds als

Birgen fur eine Kreditgewdhrung genehmigen (untedhnisch ausge-

drickt; richtig wére: ,, musseinwilli gen“, vgl. 88183 S. 1,184 BGB),

sofern das Statut nichts abweichendes bestimmt.
(4) Zusétzliche Aufgaben, de die Satzung bestimmen kann

(a) Bestellung der Vorstandsmitglieder (§ 24 |1 2 Alt. 2 GenG),

(b) Zustimmung zu bestimmten Beschliissen des Vorstandes (, sofern
dadurch nicht dessen Letungsmadt unzuldssg eingeschrankt
wird). Zum Vergleich: In der AG kann sich der Aufsichtsrat auch
selbst bestimmte Zustimmungserfordernisse vorbehaten, §111 IV
2 AktG.

(5) Befugnisse des Aufsichtsrates
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Zur Erfullung seiner Aufgaben ist der Aufsichtsrat mit folgenden Be-

fugnissen ausgestattet:

(a) er kanngem. 8§ 38I1 GenG die Generalversammlungeinberufen,

(b) er kann gem. 840 GenG nach seinem Ermessn Vorstandsmit-
glieder einstwellig ihres Amtes entheben, bis ein Entschlufd der
Generalversammliung herbeigefihrt ist (s.0. S. 498),

(c) er kann de Genossenschaft gem. 839 | beim Abschluld vonVer-
trdgen mit dem Vorstand und k& von der Generalversammiung
beschlossenen Prozessen gegen den Vorstand wirksam vertreten.

dd) Haftung von Aufsichtsratsmitgli edern
Es gelten de Grundsdtze Uber die Haftung des Vorstandes entsprediend:
unbeschrénkte und gesamtschuldnerische Haftung. Verantwortli chkeit des
Vorstandes befreit dem Aufsichtsrat grundsétzlich nicht.

ed Amtsdauer des Aufsichtsrates, Beendigungsgriinde

(1) Zeitablauf
gem. 8 36111 1,

(2) Widerruf
gem. 836111 1, 2 mit 3/4 der abgegebenen (!) Stimmen der General-
versammlung.

Die Generalversammiung

Die Generalversammliung ist das oberste Beschlussorgan der Genossenschaft.
Ihr gehdren grundsétzlich alle Mitglieder der Genossenschaft an (vgl. 843 |
GenG). Bel Genossenschaften mit Gber 1500 Mitgliedern kann aber das Statut
gem. 8§ 43a GenG bestimmen, dassdie Generalversammlung aus mindestens 50
gewahlten Vertretern der Mitglieder besteht. Man spricht in desem Falle auch
voneiner Vertreterver sammlung.
(Zwischenfrage: Warum heif3 der Paragraph ,43a“ und richt ,44*? Well er
nadtraglich (némlich 1923 in das Gesetz eingefigt wurde und cer Gesetzge-
ber es vermeiden wollte, die nadhstehenden Paragraphen umzununmerieren.)
Abgrenzung: Von der , Vertreterversammlung®, die dle Mitglieder auf einmal
vertritt, ist die Mdglichkeit der Einzdvertretung zu urterscheiden: Jedes ein-
zelne Mitglied der Generalversammlung (nicht aber der Vertreterversammliung,
8§ 43Il 2 GenG) kann sich gem. §43 V durch jemand anderen vertreten las-
sen. Gem. 8§43V 3 kann jedoch kein Vertreter mehr als 2 Genas®n gleichzel -
tig vertreten.
ag Einberufung undAblauf der Generalversammliung
sindin 88 44 l,s 47 GenG geregelt (durchgehent!).
bb) Aufgaben undBefugniss der Generalversammiung
(1) Aufgaben

Aus 8 431 GenG wird der Grundsatz der Allzustéandigkeit abgelei-

tet: Soweit eine Angelegenheit nicht durch Gesetz oder Satzung aus-

dricklich einem anderen Organ zugewiesen ist, ist die Generalver-

sammliung zustandig.
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Zwingend undauschliefflich sind der Generalversammliung durch Ge-

setz folgende Aufgaben zugeschrieben:

(& gem. 8161 Alt. 1 GenG dlle (!) Satzungsédnderungen, z.B. in den
Fallen einer Anderung
- der Vertretungsbefugnis (gemeint: Geschaftsfiihrungsbefugnis,
S.0. S. 45, zur Abgrenzung vonVertretung: S. 20) des Vorstandes
gem. § 27GenG,

- der Anzahl oder Amtszeit der Vertreter in der Vertreterver-
sammlung gem. 8§ 4&1V 5,

- der Regeln Uker die Vertellung von Gewinn undVerlust gem.
8 1911 GenG,

(b) gem. 8161 Alt. 2 GenG Beschlul3 Uler die Fortsetzung einer auf
eine bestimmte Zeit beschrénkten Genassenschaft,

(c) gem. 850 GenG Festsetzung der Einzahlungen, de die Mitgli eder
auf den Geschéftsanteil |eisten missen, sofern das Statut solche
Zahlungen fordert, ohre sie ndher zu bestimmen,

(d) gem. § 481 1 GenG Feststellung des Jahresabschlusses,

(e) gem. 8819,481 2 GenG Beschlul uler die Verwendung des Jah-
restiberschusses oder die Deckung des Fehlbetrages,

(f) Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates gem. 8§48 | 2
GenG
Durch de Entlastung wird zum Ausdruck gebracht, dasskeine Er-
satzanspriiche gegen das betreffende Organ bestehen und dass
man hilfsweise (also fur den Fall, dassdoch welche bestehen) auf
sie verzichtet. Die Entlastung kann sowohl auf einen Tellbereich
als auch auf einzelne Organmitglieder beschrankt werden.,

(g9) gem. 8 39GenG Beschluf¥fasaung tber die Fuhrung vonProzessen
gegen Vorstandsmitgli eder,

(h) gem. 824111 2, 40 GenG Widerruf der Bestellung des Vorstandes
(isoliert oder einhergehend mit ordentlicher oder fristloser Kind-
gung [s.0. S. 47]; die ordentliche Kiindgung kann dem Aufsichts-
rat Ubertragen werden),

(i) gem. 8 361 GenG Wahl der Aufsichtsratsmitgli eder,

() gem. 836111 1 GenG Widerruf der Bestellung der Aufsichtsrats-
mitgli eder,

(K) Zustimmung zur (von Vorstand und Aufsichtsrat erlassenen)
Wahlordnurg zur Wahl der Vertreterversammliung gem. §43a IV
7 GenG.

(1) gem. 8 87aGenG Beschlul3 tler die Nachschul3glicht,

(m) gem. 81931, 258ff. UmwG Beschluld tler die Umwandung der
Genosenschaft in eine andere Gesell schaftsform (gem. 8 258 nur
Umwandung in eine Kapital gesell schaft moglich),

(n) gem. 8781 GenG Beschluf3 Uler die Auflésung der Genossen-
schaft.
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(2)

Befugnisse

U.a.: Auskunftsrecht tber die Angelegenheiten der Genossenschaft a
nalog 8 131 AktG. Dieses Recht folgt aus der persondistischen Ver-
fasaung der Genossenschaft.

cc) DieBeschlul¥asaung der Generalversammiung

(1)

(2)

Mehrheitserfordernisse bei Abstimmungen

Grundséizlich erfordern Beschlisse der Generaversammiung gem.
843 11 1 GenG die Mehrheit der abgegebenen Stimmen (einfache
Stimmenmehrheit). Ein Vorschlag ist demnach angenommen, wenn
er mehr Stimmen auf sich vereinigen kann als ale anderen Vorschla
ge. (Wenn es nur die Moglichkeit gibt, FUR oder GEGEN den Vor-
schlag zu stimmen, ist er also angenommen, wenn auf ihn mehr as die
Hélfte der Stimmen entfallen.) Bel Stimmengleichheit kommt der Be-
schluss nicht zustande. Mehrheit der ,, abgegebenen Stimmen be-
deutet, dassEnthaltungen und ungtiltige Stimmen nicht berticksichtigt
werden. (Wer sich der Abstimmung enthélt, gibt eben gerade kene
Stimme &; wenngleich er auch damit eine Meinung kundun mag.)
Gesetz und Statut konren aber héhere - und im Falle von Wahlen
(Personalentscheidungen) gem. 843 Il 2 GenG auch geringere - ab-
weichende Anforderungen stellen. Abweichende gesetzliche Besti-
mungen finden sich z.B. in:
- 81611, IV: jede Anderung des Statuts erfordert mindestens 3/4 der
abgegebenen Stimmen (Grundsatz), sofern das Statut selbst nicht ge-
ringere Erfordernise aifstellt (Ausnahme vom Grundsatz, z.B.:
»Halfte der abgegebenen Stimmen“ - weniger geht wegen 843 Il
GenG nicht); von deser Mdgli chkeit nimmt das Gesetz aber wiederum
bestimmte Beschlisse aus (Ausnahme von der Ausnahme), z.B.
- in 81611 GenG: Uber die hier aufgezahlten Angelegenheiten
kann zwingend nur mit 3/4-Mehrheit entschieden werden, und
-in 816 111 GenG: zwingend 9/10 (') der abgegebenen Stimmen
erforderlich;
- 8§87alll GenG: 3/4 der abgegebenen Stimmen fur bestimmte Be-
schliise im Liquidationsdadium;
- 836 111 2. 3/4 der abgegebenen Stimmen fur Widerruf der Bestel-
lung zum Aufsichtsratsmitglied.
Ein Beispiel fur eine zuldssge, abweichende Bestimmung, die bel Per-
sonalentscheidungen geringere Anforderungen stellt, ist z.B. die An-
ordnurg von Losentscheid bei Stimmengleichheit.
Die Feststellung des Vorsitzenden Uler die Beschlusdasaung der Ge-
neralversammiung gem. 8471 GenG hat laut BGH NJW 1996, 1756
konstitutive Wirkung!
Das Stimmredht des einzelnen - wieviel ist eine Stimme wert?
Welches Stimmredt der Einzelne hat, ist in 8 43I1l geregelt:

Gem. Satz 1 gilt im Grundsatz: ,,one man - one vote“. Seit 1973gibt es
aber gem Satz 2 de Mdglichkeit, durch Statut (Satz 3) Mehrstimrecdte
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in HOhe von ks zu 3 Stimmen (Satz 5) einzufihren. Hierdurch soll
dem Umstand Rechnung getragen werden, dasses in der Genossen-
schaft auf die betriebliche Beteiligung der einzelnen Genossen an-
kommt Madgliche Kriterien fur die Zuteilung von Mehrstimmrechten
sind: Zahl der Geschéftsanteile, Mitarbeit in der Genoseenschaft, Be-
triebsgrofie dc.

Soviel zur Ausnahme vom Grundsatz.
Und her wieder die Ausnahmen von cer Ausnahme:

Fur diein 843 111 6 genannten Fdle ist ein zugeteiltes Mehrstimm-
recht aul3er Kraft gesetzt:

- Bel Beschlissen, de nach dem Gesetz einer Mehrheit von 34 der
abgegebenen Stimmen oder mehr bedirfen undfir die das Statut eine
geringere Mehrheit nicht bestimmen kann. Also z.B. bei Anderungen
des Statuts, die nicht ,, sonstige Anderungen” iSd. §161V GenG sind -
bei letzteren kann das Statut ja geringere Erfordernisse aufstellen.

- bel BeschlUssen Uber die Aufhebung oder Einschrankung der Mehr-
stimmredhte; (komischerweise nicht bel Beschlissen tber die Erweite-
rung der Mehrstimmredte)

in Satz 7 wird es dann kompli ziert:
er bestimmt die Ausnahme von der Ausnahme von cer Ausnahme:

Fur Genossenschaften, deren Mitglieder auschliefdlich oder Uberwie-
gend eingetragene Genossenschaften sind (also fur sog. ,Zentralge-
nosenschaften wie z.B. die WCG), gelten de zugetelten Mehr-
stimmrechte IMM ER.

Diese Gesetzessystematik |asg sich bessr verstehen, wenn man sich
vor Augen hlt, dasses letztlich immer nur um eine Auswahl zwischen
2 Alternativen geht, namlich Einzelstimmredit auf der einen- und
Mehrstimmredit auf der anderen Seite:

Einzelstimmredt Mehrstimmredt

1. Grundsatz: ,,one man - one
vote“

2. Ausnahme davon: Mehr-
stimmrecdhte

3. Ausnahme von der Ausnahme:
In bestimmten Fallen sind beste-
hende Mehrstimmrechte enge-
schrankt - also wieder zurlick
zum Grundsatz

4. Ausnahme von der Ausnahme
von der Ausnahme: In bestimm-
ten Félen kémen de Mehr-
stimmredite nicht eingeschrénkt
werden.
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Zusatzlich zu der Anordnung, dass Mehrstimmredite innerhalb von
Zentralgenossenschaften immer gelten, enthdlt § 43111 7 im zweiten
Habsatz fir sie @ne @weichende Regel Uber die Zuteillung der
Mehrstimmredte: Es konnen - abweichend vonSatz 5 - auch mehr als
3 Stimmen an ein Mitglied vergeben werden. HierfUr gibt es jedoch
auch Grenzen: So wére es mit dem Wesen der Genaossenschaft nicht zu
vereinbaren, wenn ein Mitglied bereits die asolute Mehrheit der
Stimmen innehétte. Auch darf die Zuteil ung nicht will kiirli ch erfolgen,
sondern muss $ch an sadhli chen Kriterien arientieren.

Gem. 847111 GenG mussbel Mehrstimmrediten aus dem Versamm-
lungsprotokall hervorgehen, wer zur Versammlung erschienen ist und
wie viele Stimmen jeder Einzelne hatte.

dd) Besonderheiten bei einer Vertreterversammiung

Genossen, de nicht zu Vertretern gewahlt wurden, dirfen in der Vertreter-
versammlung nicht mit abstimmen, haben aber im Ubrigen ale Mitglied-
schaftsrechte, die mit der Generalversammlung in Zusammenhang stehen,
z.B.. - Tellnahme an der Versammiung, - Antragsrecht fir die Tagesord-
nurg, - Antragsrecht zur Einberufung einer auf3erordentlichen Generalver-
sammlung (natdrlich in Form der Vertreterversammiung) gem. 845 GenG
{zur Erinnerung: Normalerweise ist es gem. §44 GenG Sache des Vor-
standes, die Versammlung einzuberufen} - Recht auf Einsicht in das Pro-
tokall der Versammlung gem. 847 1V 1 GenG, - Recht auf Einsicht in den
Jahresabschluss den Lagebericht und de Bemerkungen des Aufsichtsrates
dazu.
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Ubungsfall 5:

In der Generalversammlung der kleinen Mil chabsatzgenossenschaft ,, Gllckliche Kuh e G.*
wird der Antrag eingebracit, Produltionsgétten einer im Konkus befindichen Késerei-
GmbH zu erwerben, um damit kinftig einen Tell der von den Mitgliedern angelieferten
Kuhmilch zu Kése weiterzuverarbeiten. Die Satzung, in der als Unternehmensgegenstand
bislang nur der Absatz biologisch wertvoll er Rohmilch eingetragen ist, soll entsprechend ge-
andert werden. Von den 50 Mitgliedern, de dlesamt natiirliche Personen sind, sind kel der
Abstimmung 43 anwesend. Im Statut ist bestimmt, dass Satzungsanderungen mit einfacher
Mehrheit mdglich sind. Die Abstimmung féllt folgendermal3en aus: 3 Mitglieder enthalten
sich der Stimmabgabe, 2 Mitglieder geben eine ungdtige Stimme &, 18Mitglieder stimmen
mit ,Nein“ und 20mit ,Ja“. Mehrstimmrechte gibt es nicht. Ist die Satzungsanderung damit
beschlosen?

Abwandlung: Wie wére es, wenn - bei gleichem Stimmverhalten - 10 der 18 Mitglieder, die
mit ,Nein“ gestimmt haben, laut Satzung jeweils zwei Stimmen gehabt héatten (8 43111 2
GenG) und ncht Gber die Késeproduktion abgestimmt worden wére, sondern tber den An-
trag, ale Mehrstimmrechte azuschaffen?

L dsung zum Ausgangsfall: Esist eine @nfache Mehrheit fir den Antrag zustande gekom-
men. Da es sch jedoch bei der Ausweitung des Geschiftsfeldes um eine Anderung des Un-
ternehmensgegenstandes handelt, bedarf die Entscheidung zu einer entsprechenden Sat-
zungsanderung gem. 81611 1 Nr. 1 GenG mindestens einer 3/4-Mehrheit. Die Satzungsbe-
stimmung der ,, Gluckliche Kuh e.G.”, wonadth Satzungsadnderungen mit einfacher Mehrheit
mdglich sind, entfaltet bei einer Anderung des Unternehmensgegenstandes keine Wirkung
(vgl. § 161V GenG: nur zu sonstigen, also nicht in 1611 GenG genannten, Anderungen kann
das Statut andere Erfordernisse aifstellen). Die Satzung wird demnach nicht gedndert.

L dsung zur Abwandlung: Mehrheitsdimmredite sind gem. 843 111 6 GenG bei Beschlls-
sen Uker die Aufhebung oder Einschréankung statuarischer Bestimmungen Gber Mehrstimm-
rechte asfgehoben, sofern es gch nicht um eine Zentralgenosenschaft handelt (dann: § 43
[I1 7 GenG). Hier haben wir es mit der Abschaffung vonMehrstimmrechten zu tun. Die Ge-
nosenschaft ist keine Zentralgenossenschaft (alle Mitglieder sind retirliche Personen), so
dass8 43111 7 GenG nicht greift undalle Stimmen tatsadlich nur einfach zahlen. Somit gab
es - wieder - 18 Nein-Stimmen. Fraglich ist, welche Mehrheit bei dieser Abstimmung fir e-
ne Satzungsdnderung erforderlich ist. Normalerweise bedirfen Satzungsdnderungen einer
3/4-Mehrheit, 8 16 IV GenG. Die Satzung der ,, Glickliche Kuh e.G.“ bestimmt jedoch, dass
eine @nfache Mehrheit fir Satzungsénderungen ausreicht. Das Gesetz enthdlt keine éwei-
chenden Bestimmungen (8 16 I1 1 Nr. 7 GenG erfordert nur fur die Einfihrung oder Erwei-
terung von Mehrstimmrecditen eine 3/4-Mehrheit, nicht aber fir die Abschaffung!), so dass
die Satzungsénderung mit einfacher Mehrheit wirksam beschlossen ist.
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7. Die Rechtsgell ung des einzelnen Genassen
a) Erwerb der Mitgli edschaft

ag

bb)

Grundungsmitgli edschaft

Die vor der Anmeldung zum Genossenschaftsregister durch Unterzeich-
nung des Statuts begriindete Mitgliedschaft in der Vorgenossenschaft ver-
wandelt sich mit der Eintragung in eine Mitgliedschaft in der (Voll-) Ge-
nossenschaft. Bei Mitgliedern, de ihre Mitgli edschaft auf diese Weise &-
werben, spricht man auch vonGrundungsmitgliedern.
Verstandnisfrage: Warum Unterzeichnung ,,vor Anmeldung zum* - und
nicht ,,vor Eintragung ins* Genossenschaftsregister? Weil das Statut bei
der Anmeldung gem. 8 1111 Nr. 1 GenG einzureichen ist und danach nicht
mehr unterzeichnet werden kann
Nadhtrégli cher Mitgli edschaftserwerb
Fir den nadtréglichen Mitgliedschaftserwerb sind gem. 815 GenG zwel
Bedingungen zu erfill en:
(1) Beitrittserklarung
Eine schriftliche, urbedingte Beitrittserklarung mit dem in 815a
GenG festgelegten Inhalt i st abzugeben und

(2) Zulasaung des Beitritts

Die Genossenschaft mussden Beitritt zulassen. Fir diese Zulasaung ist
regelmaldig der Vorstand zustandig; durch de Satzung kann jedoch
auch bestimmt werden, def3 Aufsichtsrat oder Generalversammiung
zustandig sind.

Ein Anspruch auf Zulassung besteht regelmé&fdig nicht; selbst dann
nicht, wenn das Statut bestimmte personliche und sachliche Voraus-
setzungen aufstellt und der Antragstell er diese eflllt. (Solche Voraus-
setzungen sind in der Regel nur notwendige-, nicht aber hinreichende
Bedingungen fir die Zulassung des Beitritts).

Ausnahmen: - Anders d€llt es gch natrlich dar, wenn de Satzung
ausdricklich bestimmt, dassein Anspruch auf Zulassung besteht, so-
fern der Beitrittswilli ge bestimmte Bedingungen erfiillt. - Eine weitere
Ausnahme wird gemadt, wenn sich de Nichtzulassung as sttenwid-
rige Schadigung oder unhllige Benachteili gung darstellen wiirde oder
gegen das Diskriminierungsgebot verstiefie.

Kurzer Ausflug zum Grundsatz der Privatautonomie im Birgerlichen Redht und
desen Einschrénkung durch Kontrahierungszwang, z.B. bei Monopolstellung.
[, Theaterkritikerfall“, ,Apotheken“.] Generalklauseln as Einfalstore fur Verfas-
sungsnormen, mittelbare Drittwirkung von Grundrechten. Beispiel: 88 242, 138,
315, 826BGB.

Eine Beitrittserkl&rung muss also insbesondere dann zugelasen wer-
den, wenn de Genossenschaft eine Monopdstellung hinsichtlich sol-
cher Glrer oder Leistungen innehat, auf die der Antragsteller fir seine
wirtschaftliche Existenz angewiesen ist. Es reicht auch schon aus,
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wenn de Genaossenschaft marktbeherrschend (zum Begriff vgl. 819
GWB) oder marktstark ist und eine Aufnahme das einzige Mittdl ist,
eine Diskriminierung des Antragstell ers abzuwenden. (,, Taxigenosen-
schaftsfall: ZfG 1978,S. 434ff. mit Anm. Beuthin)

(3) Eintragung in de Mitgli ederli ste (deklaratorisch)
Die Eintragung in de Mitgliederliste gem. 8815 Il 1, 30 GenG ist
nicht konstitutiv, sondern nu deklaratorisch.

b) Reditsgrundagen des Mitgli edschaftsverhaltnisses

Das mitgli edschaftliche Recdhtsverhdltnis zwischen der Genossenschaft undih-
ren Mitgliedern wird duch - die gesetzlichen Regelungen des Genossen-
schaftsgesetzes, - die gewohnheitsrechtlichen Sétze des Genossenschaftsredhts,
- die eganzend heranzuziehenden Bestimmungen des Vereinsrechts wie -
(insbesondere) durch de Satzung bestimmit.

Dabei ist zu beaditen:

- Die Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes tber das Redhtsverhdtnis
der Genossen sind zwingendes Recht, soweit sie nicht ausdriicklich zu nad-
giebigem Recht qualifiziert werden (8 18 S.2 GenG). Zwingendes Recht steht
nicht zur Disposition der Genossen. Sobald eine Satzungsbestimmung mit
zwingendem Redhtssitzen nicht vereinbar ist, ist sie gemald § 134BGB nichtig.

- Nur soweit das Genossenschaftsgesetz einen Dispaositionsbereich fur die Sat-
zung eroffnet, gehen dein entsprechender Ausfillung dieses Freiraumesin der
Satzung getroffenen Regelungen etwaigen gesetzlichen Bestimmungen vor
(vgl. Ubersicht tiber dispositi ve Regelungen auf Seite 38)).

Redtswirkungen der Mitgli edschaft
ag Pflichten, de sich aus der Mitgliedschaft ergeben
(1) finanzielle Leistungspflichten
(&) numerus clausus der finanziellen Le stungspfli chten
Der Kreis der finanziellen Leistungen, de die Mitglieder gegen-
Uber der Genossenschaft erbringen missen, ist ein geschlossener:

»numerus clausus der Leistungspflichten®. (s. dazu im einzelnen
Tabelleim Anschlusg

So kann nicht durch die Satzung festgelegt werden, dessdie Ge-
nossen zur Dedkung der allgemeinen Betriebskosten oder der
Verluste im Wege e@ner Umlage herangezogen werden. Eine Ver-
pflichtung zur Beteiligung an Vermdgensschéden, de en anderer
Genosse im Beieich des Genossenschaftsbetriebes erlitten hat, ist
ebenfall s ausgeschlosen.

Davon unkerdhrt kann de Genossenschaft aber fur bestimmte
L eistungen, die sie @nem Genosen erbringt, ein Entgelt von ihm
verlangen. Bei der Bestimmung der H6he des Leistungsentgeltes
ist aber der Grundsatz der genassenschaftlichen Treuebindung zu
beaditen: es darf nur der wirtschaflich angemessese Gegenwert
erhoben werden (hierbei ist der Verkehrswert der genaossenschafli -
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(b)

chen Leistung mal3gebend; Pauschalierungen sind grundséizlich
zulésdg). Dabei ist es ohre Bedeutung, ob de Leistung auf der
Grundage des korporationsrechtlichen Verhdltnisses oder im
Rahmen eines individuaredtlichen Vertrages abgewickdt wird.
Welches Organ fur die Festlegung des Entgeltes zustandig ist,
kann duch de Satzung festgelegt werden.

» Verwaltungskostenumlagen® kommen beispielsweise nur dannin
Betradit, wenn sie ds lche Leistungsentgelte zu qualifizieren
sind.

Die Pflichteinlage

Die Pfli chteinlage des Genossen bestimmt sich nach 88 7Nr. 1, 50
GenG.

Gem. 8 7Nr. 1 mussdas Statut bestimmen, ks zu welchen Betrag
sich de Genosen mit Einlagen [an der Gesellschaft] betelli gen
konren undwie viel jeder auf diesen ,, Geschéftsanteil“ mindestens
einzahlen muss

An deser Stelle escheint eine begriffliche Kl&rung angebradt:
(a9 Der Geschéftsantell

Nad dem Gesetzeswortlaut gibt der ,, Geschéftsanteil“ nicht
die tatsadli che Beteiligung eines Genossen an, sondern nur
die Hochstgrenze des Betrages, mit dem er sich beteiligen
kann Deshalb kann der Geschéftsanteil einer Genossenschaft
auch nicht in deren Bilanz eingestellt werden.

QR Vorsicht: Auch bei der GmbH gibt es einen Geschiftsanteil;
dort bezeichnet er jedoch de Mitgliedschaft als Gesamtheit
der Redhte und Pflichten aus dem Gesell schaftsverhéltnis
und kann regelmdldig selbstandig Ubertragen werden, wo-
durch automatisch de Gesell schafterstellung tbergeht. Der
Geschéftsantell eines Genossen verkorpert hingegen nicht
seine mitgli edschaftlichen Redhte und Pflichten; der genos-
senschaftliche Geschéftsantell kann weder verbrieft, nach U-
bertragen werden und ist auch nicht bérsengangig. Er ist
nichts weiter as eine abstrakte Rechnungsgr 613€!

Das Gesetz schreibt nicht vor, wie grol3 de Geschéftsanteil e
sein musen; sie misen nu fir ale Genosen gleich grofl3
sein. 8 laGenG lasg eine Bestimmung im Statut zu, wonad
sich de Genosen mit mehreren Geschéaftsanteilen beteiligen
konren oder missen (Pflichtbetelligung, § 7a Il GenG). So-
wohl die Zuteilung freiwilliger Zusatzgeschéftsanteile ds
auch de Zutellung von Pflichtanteilen kann durch das Statut
von Voraussetzungen abhangig gemadit werden, de der
Einzelne afillen muss Bei den Pflichtanteilen ist der Krels
der Tatbestandsmerkmale, die fir eine solche unterschiedli-
che Behandung herangezogen werden dirfen, duch § 7all
2 GenG beschréankt. (Grund fur die Unterscheidung Wéh-
rend de Mdoglichkeit, freiwilli g weitere Anteile awerben zu
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konren, keinen Nadtell fur den einzelnen Genossen dar-
stellt, greift die Bestimmung, eine bestimmte Anzahl von
Pflichtanteilen erwerben [und de vorgeschriebene Einzah-
lung leisten] zu missen, in desen Reditsgellung ein.)

Das Geschéftsguthaben

Vom Geschéftsanteil zu urterscheiden ist das Geschaftsgut-
haben.

Es wird aus den tatséchlich auf den Geschéftsantell geleiste-
ten Einzahlungen des Genossen sowie den ihm gem. §19
GenG zugewiesenen Gewinnzuschreibungen oder Verlust-
abschreibungen gebildet. Es représentiert somit die tat-
sachliche finanzielle Beteiligung des Genossen an der Ge-
nossenschaft.

Da die Hochstgrenze des Geschéaftsguthabens durch den Ge-
schéftsantell ausgedriickt wird (s.0. urter (ag auf S. 58),
zdhlen alle Einzahlungen und Gewinnzuweisungen, de nach
Abzug der Verlustzuweisungen den Geschéftsanteil noch -
berschreiten, ncht mehr zum Geschéftsguthaben. Sie stellen
vielmehr eine nor male Forderung des Genossen gegentiber
der Genaossenschaft dar und unerliegen nicht den gesetzli-
chen Regeln Uber die Behandlung von Geschéftsguthaben
(wie z.B. dem Auszahlungsverbot gem. 8§ 221V GenG).

Das Geschéftsguthaben kann verpféandet, oder - soweit dies
nicht gem. 8§ 761 2 GenG ausgeschlossen ist - gem. 8§ 761 1
GenG auf einen anderen Ulbertragen werden, der nicht not-
wendig selbst Genosse sein muss Es darf aber wéhrend der
Dauer der Mitgliedschaft gem. 8 33 1V GenG grundsétzlich
nicht an den Genassen ausgezahlt werden. (Eine Ausnahme
hiervon wird nu gemadit, wenn gem. 8§ 221 GenG die Ge-
schéftsanteil e herabgesetzt werden.) 8 221V GenG trégt dem
Bedirfnis der Genossenschaft nach realer Kapitalaufbrin-
gung und K apitalerhaltung Rechnung.

Das Geschéftsguthaben der Genossenist gem. 8 3371 1 HGB
anstell e des ,, gezeichneten Kapitals* iSd. 88 272, 26611 A |
auf der Passvseitein de Bilanz einzustell en.

Seit der Gesetzesnovelle von 1973 kann de Satzung gem.
§ 21a GenG bestimmen, dass Geschéftsguthaben zu verzin-
sen sind. Hierdurch soll die Attraktivitat des Mitgli edschafts-
erwerbs gesteigert werden, wodurch sich wiederum die Ka
pitalausdattung der Genossenschaft verbesert.
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Beispiel zur Verdeutlichung

30—

>~  rmae Forderung

25—

O Verlustzuweisung

O weitere Gewinnzuweisung
B Gewinnzuweisung

@ Pflichteinzahlung

Guthaben

Der Geschéftsantell i st auf 20 festgesetzt; die Pflichteinlage betragt 10.

1.) Die Pflichteinlage ist eingezahit.
Geschéftsanteil =20; Geschéftsguthaben=10

2.) Eskommteine Gewinzuweisung von 10 hinzu.
Geschéftsanteil =20; Geschéftsguthaben=20

3.) Es kommt eine weitere Gewinnzuweisung von 10 hinzu.

Geschéftsantell =20; Geschaftsguthaben=20; normaler Auszahlungsan-
spruch in Hohe von 10

4.) Nad erfolgter Auszahlung werden Verluste in Hohe von 30zugewie-
sen

Geschéftsanteil =20; Geschéftsguthaben=-10

Jetzt sollte niemand mehr die Begriffe ,Geschafts-
anteil” und , Geschaftsguthaben“ verwechseln!
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)

)

(c) Festlegung durch Statut
Gem. 8 7Nr. 1 GenG mussdie Pflichteinlage der Genas®en in der
Satzung ziffernméldig festgelegt sein und mindestens 10 % des
Geschéftsanteil s betragen.

Die Zahlungspflichten stehen nicht zur Disposition des Vorstan-
des: Er kann de Pflichten weder stunden nach modifizieren.
(d) Art der Erbringung
Die Pflichteinlage ist in bar zu erbringen. Sie kann richt durch
Sadheinlagen ersetzt werden; auch dann nicht, wenn dese a@nen
feststellbaren Marktwert haben (z.B. Fahrzeuge, Landmaschinen
etc.).
Selbst Leistung der Einlage durch Aufrechnung des Genossen
gem. § 387BGB mit einer ihm gegen de Genossenschaft zuste-
henden Forderung ist gem. 8 22V GenG nicht méglich. Das ist
Ausdruck des Grundsatzes der reden Kapitalaufbringung.
(e) Gestaffelte Festlegung
Die Pflichteinlagen missen nicht fur ale Genassen gleich hach
angesetzt werden. Eine Differenzierung nach sachgeredhten Krite-
rien ist zulasgg. So kann etwa die Inanspruchnahme der Genos-
senschaft oder die Eigenschaft, nattirliche oder juristische Person
Zu sein, als Kriterium herangezogen werden.
Sadle stungspflichten
Sie kénren nu durch de Satzung begriindet werden. Eine Anderung
der Satzung in Bezug auf Sadhleistungspflichten ist gem. 816 Il
GenG nur mit %/10-Mehrheit mégli ch!
Die Sadhleistungspflicht darf nicht die Qualitét einer indirekten finan-
ziellen Leistungspflicht haben (Umgehung des numerus clausus!). Da-
her muss dem Genossen fir erbrachte Sadhleistungen ein angemesse-
nes Entgelt gezahlt werden, das entsprechend 8315 BGB nach hilli -
gem Ermessen zu bestimmen ist.
Eine Sadhle stungspflicht kann auch derart ausgeschaltet sein, dassdie
Satzung lediglich de Pflicht des Genossen zum Abschlussvon indivi-
dualreditlichen Lieferungsvertragen mit der Genossenschaft aufstellt.

Dann ist nur diese Pflicht korporationsredhtlicher Natur, im Gbrigen
gelten de dl gemeinen Rechtsregeln.

Teil nahmeypflichten
(d) Bezugs- und Benutzungspflichten
Auch dese Pflichten sind statuarisch festzulegen (8 16111 GenG).
(b) Sonstige Verhatenspflichten
Zu den sonstigen Verhatenspflichten gehdren: Mitwirkungs-,
Mitteilungs-, Obhus- und Schutzpflichten des Genossen gegen-
Uber der Genasenschaft.
(@@ So hat er etwa in seiner Kenntnis dehende Umstande, durch
die der Genossenschaft ein Schaden droht oder die fur deren
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(co

(dd)

(e9

Entschlie3urg sonst von Bedeutung sind, den zusténdigen
Organen der eG mitzuteil en.

Weiter besteht fur den Genossen de Pflicht, sich am Ge-
schéftsbetrieb und an der Organisation der Genossenschaft
aktiv zu betelligen. Das umfaldt die grundsétzliche Bereit-
schaft, eine dlgemeine Tatigkeit oder sogar ein Amt zu U-
bernehmen.

Aus der Mitgliedschaft folgt weiterhin de Pflicht zur Ver-
meidung unlauteren Gebarens: so darf das Mitglied einer
landwirtschaftlichen Absatzgenossenschaft zwar seine Pro-
dukte aif dem gleichen Markt wie die Genossenschaft an-
bieten; es darf aber keine Kunden abwerben oder sich an
Wettbewerbsaktionen beteiligen, de sich gegen de Genos-
senschaft richten.

Starke Auswirkungen hat auch de allgemeine Treuepflicht
des Genossen, de es ihm beispielsweise verwehrt, sich bei
Inanspruchnahme durch de Genossenschaft auf Verjahrung
zu berufen (, was ubrigens auch beim herkdbmmlichen Han-
delskauf lange Zeit als unehrenhaft galt). Selbst der ausge-
schiedene Genoss hat bei der Durchsetzung von Auseinan-
dersetzungsansprichen aufgrund der Treuepflicht auf die fi-
nanzielle Situation der Genossenschaft angemessen Ruick-
sicht zu nehmen; u.U. kann vonihm also eine Stunduryg ver-
langt werden®® (insbesondere dann, wenn er sein Auschei-
den selbst veranlaldt hat).

Alle diese Pflichten leiten sich aus dem algemeinen Grundsatz
von Treu undGlauben her undsind deher je nach Lage des Einzel-
fall es unterschiedlich stark ausgepragt.

Durch de Satzung kann a's besondere Verhaltenspflicht zu-
sitzlich ein allgemeines Wettbewerbsverbot festgelegt
werden, das inhaltli ch wesentlich weiter geht als die Pflicht
zur Vermeidung unlauteren Gebarens. (Ist das nicht erfolgt,
kann sich ein Wettbewerbsverbot aus der allgemeinen Treue-
pflicht nur dann ergeben, wenn es zur Aufrechterhaltung der
genossenschaftlichen Funktion im Hinblick auf dem Forder-
zwedk unabdingbar ist.)

bb) Redtsfolgen einer Pflichtverletzung

Die genannten Pflichten sind sanktionsbewahrt, d.h. ihre Nichterfllung
kann mit einer Strafe geahndet werden.

In Betracht kommen folgende Mal3nahmen:
(1) algemeine Schadensersatzpflicht

% Diese gewohnheitsrechtli ch anerkannte Auspragung der Treuepflicht erinnert an das Schlagwort , nachehe-
liche Solidaritat”, das zur Begriindung von Unterhaltspfli chten geschiedener Ehegatten herangezogen wird.
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)

Eine Pflicht zum Schadensersatz setzt stets shuldhaftes Handeln des
Genos®en oder seines Erfillungsgehilfen (§ 278) voraus.

Vereinsgrafe

Eine Vereinsdrafe ist eine vom Verein (hier: der Genossenschaft) in
der Satzung fur bestimmte Pfli chtverletzungen vorher (vgl. Art. 103 11
GG) festgelegte Strafe.

In Betracht kommen im Einzelnen:

(a) Rugen,

(b) Verwarnungen,

(c) MiRklli gungen,

(d) dauernder oder voribergehender Entzug einzelner Mitglied-
schaftsrechte,

(e) Aberkennung von Ehrendmtern in der Genossenschaft,

(H Geldbufen

(99 AuschluRaus der Genossenschaft

Die Entscheidung Uber die Verhdngung der Strafen oHiegt der General-
versammiung.

cc) Redhte, die sich aus der Mitgliedschaft ergeben

(1)

Herrschaftsrechte (Organschaftsredite)
(@) Redt auf Tellnahme an der Generalversammlung

Jeder Genos® darf an der Generalversammlungen teil nehmen,
dort Antrége stellen, zu jedem Verhandlungspunk seine Meinung
aufern und sich an Abstimmungen beteiligen, 8843 ff. Sofern
gem. §843a ane Vertreterversammlung eingesetzt wird, wird sein
Stimmredit durch ein Redht zur Wahl der Vertreterversammliung
ersetzt. Die Ubrigen Redhte bleiben jedoch bestehen, wgl. oben S.
54.
(b) Passves Wahlredt in bezug auf Genassenschaftsdmter

haben Mitglieder nur, soweit sie unbeschrénkt geschéftsfahige
natlrliche Personen sind. (Natirliche Personen, de nur Organe
von Mitgliedern der Genassenschaft sind [z.B. der Geschéftsfihrer
einer GmbH, die Mitglied in der Genoseenschaft ist], konren nicht
gewdhlt werden; es s denn natirlich, sie sind selbst Genosen-
schaftsmitglied.)

Einschrankungen des passven Wahlrechts kann de Satzung vor-
nehmen, indem sie fir ein Amt bestimmte berufli che Quali fikatio-
nen varschreibt.

(c) Informationsrechte

Das Gesezt gewahrt Informationsrechte ausdriicklich in 8§47 1V
GenG (fur die Einsichtnahme in die Sitzungsniederschrift der Ge-
neralversammiung) und in 8§48 (Einsichtnahme in den Jahresab-
schlusy.

Dartberhinaus ist aber ein allgemeines Auskunftsrecht beziliglich
aler anderen Angelegenheiten der Genossenschaft anerkannt, so-
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(d)

fern dies zur sachgeredhten Ausiibung der Organschaftsrechte &-
forderlich ist. Ein konketes Informationsbedirfnis muss aber
nicht nadhgewiesen werden; es genlgt, dass die verlangte Aus-
kunft einen oljektiven Bezug zu mitgliedschaftlichen Interessen
hat.

Einschrankungen ergeben sich aus Treu und Glauben, wenn etwa
die Informationsgewahrung mit einem wirtschaftlichen Aufwand
verbuncen ist, der im Hinblick auf das Informationsinteress des
Genoseen as unangemessnen hach erscheint.

Weitere organschaftli che Rechte

Dies snd zum Beispiel: Redht auf Einberufung der Generaver-
sammlung gem. 8451 GenG, Anfeditung eines Beschlusses der
Generalversammlung gem. 851 GenG, Antrag beim Registerge-
richt auf Bestellung oder Abberufung von Liquidatoren gem. 8§83
I, IV GenG.

(2) Vermogensredite

@

(b)

(©)

(d)

(€)

Beteiligungsrecht

Der Genosse hat das Recht, sich his zur Hohe seines Geschéftsan-
teilsan der Genossenschaft zu beteili gen.

Ausei nandersetzung

Bei der Auseinandersetzung gem. 8§73 GenG hat der Genosse a-
nen Anspruch auf Auszahlung seiner finanziellen Beteiligung in
Form des Ause nandersetzungsguthabens (dazu gleich mehr unter
B.VII.7.e) auf Seite 67).

Beteiligung am Liquidationserlés gem. §91 GenG

Dieser Anspruch kann alerdings durch de Satzung ausgeschlos-
sen werden.

Teilnahme an der UberschuRwerteilung gem. 819 | GenG

Hiervonist nur der gem. 8 48 GenG von der Generalversammiung
asverteil barer Gewinn festgesetzte Betrag erfasd.

Das Statut kann gem. 8 20 GenG auch diesen Anspruch ausschlie-
[3en, indem es den Gewinn der gesetzlichen Ricklage oder ande-
ren Ergebnisriicklagen zuschrei bet.

Teil nahmerecht

Jedem Genoseen steht das Redit zu, de Einrichtungen und n
Geschéftsbetrieb der Genaossenschaft nach Mal3gabe ihres konkret
in der Satzung festgelegten Zwedks in Anspruch zu nehmen. Die-
ses Redht kann zwar durch de Satzung von bestimmten Voraus-
setzungen abhangig gemadit werden, aber nur, soweit dadurch
nicht faktisch einzelne Genossen von dr Telnahme an Ge-
schéftsbetrieb ausgeschlossen werden. Auch sachfremde Kriterien
(Parteizugehdrigkeit, Herkunft) dirfen nicht herangezogen wer-
den.
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Zuldsgg ist z.B. die Zuteilung von Wohrraum innerhalb einer
Wohnurgsgenossenschaft nach sozialen Kriterien (Zahl der Kin-
der etc.).

(3) Redht auf Einhaltung des Treuegebotes durch die Genossenschaft

Auch die Genossenschaft ist gengentiber dem Genossen dem Treue-
gebot unterworfen. Daraus kdnnen sich sogar unmittelbare Anspriiche
des Genos®n gegen de Genossenschaft ergeben.

Beispiel: Wenn de Satzung einer Wohnurgsgenaossenschaft ihren Ge-
nossen de Moglichkeit einrdumt, die genaossenschaftseigenen Sied-
lungshéuser zu kaufen, kann sich fir einen Genossen, der ein solches
Haus Uber Jahre hinweg bewohrt hat, aus dem Treuegebot ein Vor-
kaufsrecht bezliglich dieses Hauses ergeben.

Aus dem Treuegebat folgt fur die Genossenschaft auch de Pflicht, bei
gleichen wirtschaftlichen Bedingungen Individualvertrdge mit einem
Genossen zu mindestens ebenso guinstigen Kondti onen abzuschli ef3en
wie mit dritten. (Bel Verletzung: Schadensersatzanspruch!)

dd) Ubersicht
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Pflichten

Redte

finanziell e Leistungspflichten

Sadleistungs- und Teil nahmepfli chten
(Durch Satzung; Anderung: %1-Mehrheit, § 16111)

Herrschaftsrechte

Vermogensrechte

1. gesetzliche Vorgaben:

- Einzahlung auf den Geschéftsanteil,
87Nr.1,2

- Pflicht zur Dedkung eines Fehlbe-
trages beim Aussheiden, § 7311 3

- Geschéftsanteil seinzahlungspfli cht
zur Konkursabwendung, § 87 a

- Nadhschusflicht im Konkurs (zur
Fehlbetragsdedkung), § 105

2. weiter zuléssg:

- Entgelte fur Leistungen der Genos-
senschaft (aber: Treuebindung!)

- Verwatungskostenumlage ds Ge-
genleistung flr genossenschaftli-

che Leistungen _
- Eintrittsgelder durch all gemeine
- Vertragsstrafe vereinsrechtliche

Grundsdtze

Grundsatz: Geschlossener Kreis der fi-
nanziell en Leistungspfli chten (numerus
clausus); andere finanziell e Leistungen
kénnen weder durch Satzung noch durch
die dlgemeine Treuepflicht begriindet
werden!

1. Verpflichtung des Genossen, Sadr
leistungen zu erbringen

Beispiele: Mil chanlieferung bei Mol-
kereigenossenschaften, Traubenliefe-
rung bei Winzergenossenschaften

Darf nicht rechtliche Qualitét einer indi-
reken finanziellen Leistungspflicht
haben, da sonst Verstol3 gegen den nu-
merus clausus der finanziellen Leis-
tungspfli chten. Daher mussein ange-
messenes Entgelt fir die Sachleistung
bezalt werden, soweit marktublich; O-
bergrenze § 221V (Auszehlungsverbot)

2. Bezugs- und Benutzungspflicht
verpflichtet Genossen, bestimnte Leis-
tungen der Genossenschaft in Anspruch
Zu nehmen

Beispiele: Lieferung von Futtermittel
durch die Genossenschaft, Benutzung
des genossenschaftsei genen Schlacht-
hauses

3. Sonstige Verhaltenspflichten

Treuegebat, durch Satzung z.B.: Wett-
bewerbsverbat

Redhtsfolgen bel Pflichtverletzung

1. Schadensersatz - wenn Genosse schuldhaft gehandelt hat und Genossenschaft da-

durch Schaden entstanden ist

2. Vereinsdrafe - bei schuldhafter Pfli chtverletzung, soweit im Zeitpunkt der Verlet-

zung bereitsin der Satzung vorgesehen

- Beigpiele: Rugen, Verwarnungen, dauernder oder voribergehender Entzug
einzdner Mitgliedschaftsredhte, Aberkennung von Ehrenédmtern, Geldbuf3en
- scharfstes Mittel: zeitweil iger oder endglitiger Ausschluss aus Genossenschaft

- Strafe mussverhatnismaliig sein

- fir die Vereinsgerichtsbarkeit ist die Generalversammlung zusténdig

1. Mitwirkung in der General versamm-

lung

- Tellnahme

- Stellung von Antrégen

- Meinungséaufierung zu jedem TOP

- Beteiligung an Abstimmung bei
grds. gleichem Stimmwert, § 43Il

Ausschlussder Mitwirkungsrechte nur

durch:

- EinfUhrung einer Vertreterver-
sammlung, § 43 a (aber: Wahl der
Vertreter durch General versamm:
lung)

- Ausschlussaus Genosenschaft,
§681V

2. Passves Wahlrecht

soweit Genosse ane natlirliche Person
Satzung kann berufli che Qualifikationen
fur einzdne Funktionen vorschreiben

3. Einberufung der Generalversamm-
lung, 8451

4. Ankuindigung bestimmter Gegenstan-
de ar Beschlussfassung, § 4511

5. Anfechtung von GV -Beschlissen,
§51

6. Antrag beim Registergericht bzgl. Li-
quidatoren, § 83111, IV

7. Informationsrechte, 88471V, 48111
und allgemeines Auskunftsredht, vgl.
auch § 131 AktG

= finanzielle oder geldwerte Anspriiche
gegentiber der Genossenschaft

1. finanziell e Beteiligung an der Genos-
senschaft bis zur Hohe des Geschéfts-
anteils

2. Auszahlung des Auseinanderset-
zungsguthabens, 8 7311 2

3. Betelligung am Liquidationser|8s,
§ 91 aber: beadte die Satzung, § 91111

4, Teilnahme an Uberschussverteilung,
§19 1, MaRRstab der Verteilung kann
durch Satzung festgeschrieben werden;
Uberschiisse kdnnen auch in Riicklagen
eingestellt werden, 5 2

5. Redht, Einrichtungen und Geschéfts-
betrieb in Anspruch zu nehmen; Satzung
kann bestimmte Anforderungen stellen
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d)

Verlust der Mitgli edschaft
Die Mitgliedschaft kann auf verschiedene Arten enden.
ag Austritt
Der Austritt erfolgt freiwilli g durch den Genossen selbst
(1) Kundgung
Er kann duch eine ordentliche Kiindigung gem. 8651, Il S. 1-3 o-
der durch eine au3erordentliche Kindigung gem. 86511 S. 4, 67
oder 67 a GenG ausscheiden.
Definition: Eine Satzungsénderung ist wesentlich iSd. 867 a |
GenG, wenn sie zu einer starken Bedantrachtigung des bisherigen
Forderinteresses oder zu einer entscheidenden Verénderung der wirt-
schaftlichen Erscheinung der Genassenschaft und ihrer Bedeutung
fr das einzelne Mitglied flhrt.
Wenn ein Genosse mit mehreren Geschéftsanteilen beteiligt ist (8 7
GenG), kann er diese gem. 867b auch einzeln kiindgen, soweit es
sich dabei nicht um Pflichteinlagen handelt.
Abweichende Einzelvereinbarungen in Bezug auf die Kindgungs-
maoglichkeiten (sowohl erschwerende ds auch erleichternde) sind
gem. 865 IV unwirksam. Nicht zu beanstanden sind hingegen Be-
simmungen, de @nen Verlust bestimmter genossenschaftlicher
Vorteil e beim Ausscheiden aus der Genassenschaft vorsehen; so darf
z.B. eine Regelung getroffen werden, der zufolge a@n gewéhrtes
Darlehen beim Ausscheiden sofort zurtickzuzahlen ist.
(2) Ubertragung von Geschéftsguthaben
Ein Ausgtritt kann auch dadurch erfolgen, dass ein Genose gem.
§ 761 GenG sein Geschéftsguthaben auf jemand anderen Ukbertragt,
der bereits Genoss ist oder es an Stell e des Ubertragenden wird.
bb) Ausschlul?
Der ,Aus<hluss' erfolgt durch de Genossenschaft ohre Rucksicht auf
den Will en des Genossn, z.B. gem § 67 Il GenG.
cc) Gesetzlich geregelte Beendigungsgriinde
Gesetzlich geregelter Beendigungsgrundist z.B. gem. 8 77 der Tod eines
Genossen.
Ausel nandersetzung
Aufl¥er in den Fallen der 8876 | 1 und 77 GenG fiuhrt die Auflésung des
Redhtsverhéltnisses zwischen der Genossenschaft und cem einzelnen Mitglied
gem. 8§73 GenG zu einer so genannten Auseinandersetzung. Dabei wird er-
mittelt, ob einer der beiden Parteien gegen de andere @n Anspruch auf eine
abschli ef3ende Ausglei chszahlung zusteht, indem die gegenseitigen Anspriiche
saldiert werden. Das gellt sich aus Sicht des Genossen folgendermalien dar:
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Haben Soll

Geschaftsguthaben gem. §73 11 1 Bei Uberschuldung der Genossen-
schaft: Fehlbetrag nach 87311 3
GenG (im deutschen Genosen-
schaftsrecht der einzige Fall einer
Nadschusgflicht aul¥erhalb des

Konkurses!)?*
sonstige Anspriiche gegen de Genos-  sonstige Anspriiche der Genaossen-
senschaft schaft gegen den Ausscheidenden

Bel der Kiindgung einzelner Geschéftsanteile gem. 8 67b GenG findet 8§ 73
GenG ebenfalls Anwendung: Es kommt dann zu einer Tellauseinanderset-
zung, bel der jedoch vom Geschéftsguthaben nu derjenige Betrag gutge-
schrieben wird, der die Summe der nach der Kiindgung noch verbleibenden
Geschéftsanteil e Ubersteigt.

4 Dasist z.B. im 6sterreichischen Genossenschaftsrecht anders, wo bereits bei drohendem Konkurs Nadh-
schiisse geleistet werden missen, die Uber den Geschéftsanteil hinausgehen. (Was zu begrifZen ist, weil
auf diese Wein Konkurs eise mogli cherweise noch abgewendet werden kann. Aul3erdem stérkt die dster-
reichische Regelung das Soli daritétsgefiihl der Genossen.)
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Ubungsfall 6 (kurz):

B ist Mitglied einer Genossenschaft. Satzungsgemdl? het er 5 Geschéftsantelle zu je
1.000Euro gezeichnet und jeweils 500 Euro eingezahlt. Durch wirksamen, satzungsan-
dernden Beschlusswird de Pfli chtbeteili gung auf 3 Anteil e vermindert.

Kann B einzelne Antelle kiindgen, ohre aus der Genossenschaft auszuscheiden undwie
hoch warein desem Fall sein Teil auseinandersetzungsanspruch?

Abwandlung: Wie wére es, wenn de Pflichtbeteiligung auf 2 Anteile reduziert worden
waére?

L 6sung zum Ausgangsfall: B kann gem. 8867b I, 7a GenG 2 der 5 Anteile kiindgen.
Sein Auseinandersetzungsanspruch berechnet sich dannwie folgt:

2500; Euro (Geschéaftsguthaben)
- 3000; Euro (Summe der verbleibenden Geschéftsanteil )
- 500; Euro

Er bekommtaso nichts.

L 6sung zur Abwandlung: B kann jetzt drei Anteile kiindgen. Der Auseinandersetzungs-
anspruch betragt:

2500; Euro (Geschéftsguthaben)
- 2000; Euro (Summe der verbleibenden Geschéftsanteil )
500; Euro

B kann also 500Euro a's Teil auseinandersetzungsanspruch verlangen.
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8. Genossenschaftli ches Prifungswesen
9. Beendigung der Genossenschaft

a) Beendigungsgrinde
Die Genossenschaft endet durch:

b)

ag

bb)

co)

dd)

eq

Beschlul3 der Generalversammiung
gem. 8§ 78GenG,

Zeitablauf

gem. § 79GenG,

Beschlul3 des Gerichts

gem. 8§ 80GenG,

Beschlul3der zustandigen Behorde
gem. 8§ 81GenG,

Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
gem. 88 101GenG, 271ns0,

ff) Ablehnurg des Insolvenzverfahrens mangels Mass
gem. 88 8laNr. 1GenG, 261 InsO,
gg) L6schung wegen Vermogensl osigkeit
gem. 88 8laNr. 2GenG, 141aFGG,
hh) Nichtigerklarung
gem. 88 94ff.
Liquidation
An de Auflésung schliefit sich eine Liquidation rach den Vorschriften der
8§ 83ff. GenG an.
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C. DasFranchising als Kooperationsform
|. Das Wesen des Franchising
1. Wasist Franchising?
Franchising besteht im Kern aus der Lizensierung der Firmen- und Warenzei-
chenrechte des Franchisegebers sowie der Uberlassung dessen Know-Hows im
Vertrieb vonWaren oder der Erbringung von Dienstleistungen an de Franchise-
nehmer. Bekannte Franchise-Unternehmen sind z.B. ,Mc Donald’s* und , Der
Tedaden”“.

2. Die Vorteil e des Franchising gegeniiber anderen Kooperationsformen
a) aus Sicht des Franchisegebers
Der Reiz des Franchising gegentiber einem Fili asystem besteht aus Franchi-
segebersicht vor alem darin, dass die Franchisenehmer selbstandige Unter-
nehmer sind undin eigener Verantwortung wirtschaften, was ein hohes Moti-
vationspotential in sich hirgt.
b) aus Sicht des Franchisenehmers

Aus Franchisenehmersicht ist am Franchising vor alem die Tatsache interes-
sant, dass s$e keine agenen Konzepte garbeiten missen, un sich am Markt
zu etablieren, sondern auf Bewéhrtes zurlickgreifen konren. Der Marktein-
stieg wird durch den bereits bestehenden Bekanntheitsgrad oftmals immens
erleichtert.

Il. Redhtsquellen des Franchising
[Il. Der Franchise-Vertrag
1. Notwendiger Vertragsinhalt
2. Gestaltungsmaogli chkeiten
V. Beendigung des Franchise-Verhdtnisses
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D. Kooperation versus Wettbewerb: Ein Uberblick tiber das Kartell redht
I. Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen

Im Gesetz Uber Wettbewerbsbeschrénkungen (GWB; Schorfelder, Nr. 74) findet
sich das © genannte Kartellrecht. Wie der Name bereits vermuten 18s4, enthélt die-
ses Gesetz Regelungen, de dem Zwedk dienen, wettbewerbsbeschrankende Um-
sténde zu beseitigen. Zu desen Umsténden zdhlen vor alem die Kartelle.

Der negativ behaftete Begriff , Kartell“ war in den siebziger Jahren der weniger bri-
sant anmutenden Bezeichnung ,, Kooperation* gewichen, de dlerdings mittlerweile
ihrerseits dark an Popuaritédt eingebiifd hat. Heute spricht man deshalb vielfach von
»Strategischen Allianzen”. Das Gesetz hingegen verwendet nach wie vor den ur-
sprunglichen Begriff , Kartell“.

. Kartellverbot

An der Spitze des GWB steht in § 1 as grundsétzli che Kartell verbaot. Hiernach sind
verboten:

- Vereinbarungen zwischen miteinander im Wettbewerb stehenden Unternehmen,
- Beschllisse von Unternehmensvereinigungen und
- aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen,

die ane Verhinderung, Einschréankung oder Verfdschung des Wettbewerbs bezwe-
cken (subjektiv) oder bewirken (objektiv).

Ill. Ausnahmen vom Kartell verbot

1. Normen- und Typenkartelle
Spezidisierungskartelle
Mittel standskartell e
Rationdli sierungskartelle
Strukturkrisenkartelle
Sonstige Befreiungen

SIS IENEANN

72



	A. Einstieg
	B. Personenvereinigungen im Bürgerlichen Recht
	I. Ein Überblick über die wichtigsten Gesellschaftsformen
	II. Der Numerus Clausus des Gesellschaftsrechts
	III. Abgrenzung Gesellschaft/Konzern 
	IV. Personengesellschaften und Vereine - Gegenüberstellung der Wesensmerkmale
	1. faktische Grundlagen
	2. vertragliche Grundlage der Gesellschaft
	3. Mitgliederabhängigkeit der Gesellschaft
	4. rechtliche Verfassung der Gesellschaft
	5. Willensbildung innerhalb der Gesellschaft
	6. Vertretung der Gesellschaft
	7. Haftung der Gesellschafter
	8. steuerliche Unterschiede

	V. Einzelne Typen von Gesellschaften im engen Sinne
	1. Grundtyp: Gesellschaft bürgerlichen Rechts/BGB-Gesellschaft 
	a) Gründung der GbR 
	aa) Vertrag 
	(1) die Personen der Vertragschließenden
	(2) der Zweck der Gesellschaft
	(3) die von den Gesellschaftern zu leistenden Beiträge

	bb) gemeinsamer Zweck
	cc) Beiträge jedes einzelnen,

	b) Geschäftsführung und Vertretung in der GbR
	c) Gesellschaftsvermögen
	d) Haftung
	e) Ausscheiden eines Gesellschafters
	f) Auflösung der Gesellschaft

	2. Die Offene Handelsgesellschaft - eine Sonderform der BGB-Gesellschaft
	a) Rechtsquellen
	b) Entstehung einer OHG
	aa) Entstehung im Innenverhältnis
	bb) Entstehung im Außenverhältnis

	c) Das Wesen der OHG - wichtige Unterschiede zur BGB-Gesellschaft
	aa) Strukturierung
	bb) Vertretung
	cc) Haftung
	(1) persönlich
	(2) primär
	(3) unmittelbar
	(4) unbeschränkbar


	d) Beendigung der OHG
	aa) Erste Stufe: Auflösung der OHG 
	bb) Zweite Stufe: Auseinandersetzung der OHG 


	3. Die Kommanditgesellschaft
	a) Das Wesen der Kommanditgesellschaft
	b) Die Kommanditistenhaftung
	aa) Vor der Eintragung im Handelsregister
	bb) Nach der Eintragung im Handelsregister
	cc) Nach Leistung der Einlage



	VI. Einzelne Typen von Vereinen
	1. Grundtyp: Verein des BGB
	a) rechtsfähiger (=eingetragener ) Verein (§§ 21 ff. BGB)
	aa) rechtsfähiger (=eingetragener) Idealverein (§21 BGB)
	bb) rechtsfähiger (=eingetragener) wirtschaftlicher Verein (§ 22 BGB)

	b) nichtrechtsfähiger (= nicht eingetragener) Verein (§§ 54 BGB)
	aa) Parteifähigkeit
	bb) Auszahlungsanspruch austretender Mitglieder
	cc) Vereinszweck


	2. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbHG)
	a) Rechtsnatur der GmbH
	b) Voraussetzungen für die Gründung einer GmbH
	aa) Gesellschaftsvertrag
	bb) mindestens teilweise Einzahlung des Stammkapitals
	cc) Eintragung in das Handelsregister

	c) Der Entstehungsprozeß einer GmbH - ein Stück in drei Akten:
	aa) Erster Akt: Die Vorgründungsgesellschaft
	bb) Zweiter Akt: Die Vor-GmbH (§ 11 GmbHG)
	cc) Dritter Akt: Die fertige GmbH

	d) Organe
	aa) Geschäftsführer
	bb) Gesellschafterversammlung
	cc) Aufsichtsrat


	3. Aktiengesellschaft (AktG) - nur ein kurzer Überblick
	a) Das Wesen der Aktiengesellschaft
	b) Die Organe der Aktiengesellschaft
	aa) Der Vorstand 
	bb) Der Aufsichtsrat 
	cc) Die Aktionärsversammlung (Hauptversammlung)

	c) (P): Euro-AG


	VII. Sonderform: Die eingetragene Genossenschaft
	1. Geschichtlicher Hintergrund: Die Entstehung und Entwicklung der Genossenschaftsidee 
	2. Die wirtschaftliche Bedeutung der Kooperationsform Genossenschaft
	3. Die Rechtsnatur der Genossenschaft
	a) Die gesetzlichen Tatbestandsmerkmale in § 1 Genossenschaftsgesetz
	aa) nicht geschlossene Mitgliederzahl
	bb) Gesellschaftszweck: Der genossenschaftliche Förderauftrag 
	(1) Förderung des Erwerbs der Mitglieder
	(2) Förderung der Wirtschaft der Mitglieder

	cc) gemeinschaftlicher Geschäftsbetrieb
	(1) Was ist ein Geschäftsbetrieb?
	(2) Bedeutung des Merkmals gemeinschaftlich


	b) Versuch einer gesellschaftsrechtlichen Einordnung

	4. Entstehung einer Genossenschaft
	a) Die gesetzlichen Gründungsvoraussetzungen
	aa) Gründungsmitglieder
	bb) Statut
	cc) Vorstand und Aufsichtsrat
	dd) Bescheinigung des Prüfungsverbandes
	ee) Anmeldung zur Eintragung
	(1) Gerichtliche Antragsprüfung
	(2) Eintragung der Genossenschaft
	(3) Veröffentlichung des Statuts


	b) Der zeitliche Ablauf der Gründung
	aa) Die frühe Gründungsphase: Vorgründungsgesellschaft
	(1) Vertrag 
	(2) Gemeinsamer Zweck
	(3) Beiträge 

	bb) Die Phase der Vor-Genossenschaft
	cc) Die fertige Genossenschaft


	5. Genossenschaftliche Prinzipien im Überblick
	a) Prinzip der Selbsthilfe
	b) Prinzip der Selbstverwaltung
	c) Prinzip der Selbstverantwortung

	6. Die Organe der Genossenschaft
	a) Der Vorstand (§§ 24 bis 35 GenG) 
	aa) Zusammensetzung und Wahl des Vorstandes
	bb) Arten von Vorstandsmitgliedern
	(1) Hauptamtliche Vorstandsmitglieder
	(2) Nebenamtliche Vorstandsmitglieder
	(3) Ehrenamtliche Vorstandsmitglieder (§ 24 III 1 Alt. 2 GenG)

	cc) Aufgaben und Befugnisse des Vorstandes
	(1) Generelle Umschreibung
	(2) Geschäftsführung 
	(3) Vertretung der Genossenschaft 

	dd) Haftung des Vorstandes
	ee) Ende der Amtsdauer des Vorstandes
	(1) Zeitablauf,
	(2) Tod des Vorstandsmitglieds,
	(3) freiwillige Amtsniederlegung,
	(4) Ausscheiden aus der Genossenschaft
	(5) Widerruf der Bestellung,
	(6) Auflösung der Genossenschaft.


	b) Der Aufsichtsrat
	aa) Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrates
	bb) Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
	cc) Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrates
	(1) Prüfungspflichten
	(2) Sich an die Prüfung anschließende Pflichten
	(3) Sonstige durch das Gesetz bestimmte Aufgaben
	(4) Zusätzliche Aufgaben, die die Satzung bestimmen kann
	(5) Befugnisse des Aufsichtsrates

	dd) Haftung von Aufsichtsratsmitgliedern
	ee) Amtsdauer des Aufsichtsrates, Beendigungsgründe
	(1) Zeitablauf
	(2) Widerruf


	c) Die Generalversammlung
	aa) Einberufung und Ablauf der Generalversammlung
	bb) Aufgaben und Befugnisse der Generalversammlung
	(1) Aufgaben
	(2) Befugnisse

	cc) Die Beschlußfassung der Generalversammlung
	(1) Mehrheitserfordernisse bei Abstimmungen
	(2) Das Stimmrecht des einzelnen - wieviel ist eine Stimme wert?

	dd) Besonderheiten bei einer Vertreterversammlung


	7. Die Rechtsstellung des einzelnen Genossen
	a) Erwerb der Mitgliedschaft
	aa) Gründungsmitgliedschaft
	bb) Nachträglicher Mitgliedschaftserwerb
	(1) Beitrittserklärung
	(2) Zulassung des Beitritts
	(3) Eintragung in die Mitgliederliste (deklaratorisch)


	b) Rechtsgrundlagen des Mitgliedschaftsverhältnisses
	c) Rechtswirkungen der Mitgliedschaft 
	aa) Pflichten, die sich aus der Mitgliedschaft ergeben
	(1) finanzielle Leistungspflichten
	(2) Sachleistungspflichten
	(3) Teilnahmepflichten

	bb) Rechtsfolgen einer Pflichtverletzung
	(1) allgemeine Schadensersatzpflicht
	(2) Vereinsstrafe

	cc) Rechte, die sich aus der Mitgliedschaft ergeben
	(1) Herrschaftsrechte (Organschaftsrechte)
	(2) Vermögensrechte
	(3) Recht auf Einhaltung des Treuegebotes durch die Genossenschaft

	dd) Übersicht

	d) Verlust der Mitgliedschaft
	aa) Austritt
	(1) Kündigung
	(2) Übertragung von Geschäftsguthaben

	bb) Ausschluß
	cc) Gesetzlich geregelte Beendigungsgründe

	e) Auseinandersetzung

	8. Genossenschaftliches Prüfungswesen
	9. Beendigung der Genossenschaft
	a) Beendigungsgründe
	aa) Beschluß der Generalversammlung 
	bb) Zeitablauf
	cc) Beschluß des Gerichts 
	dd) Beschluß der zuständigen Behörde 
	ee) Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
	ff) Ablehnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse 
	gg) Löschung wegen Vermögenslosigkeit 
	hh) Nichtigerklärung 

	b) Liquidation




